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E i n l e i t u n g

Der Europäische Rat hat in Nizza im Dezember 2000 die Ausarbeitung von nationalen Aktionsplänen gegen Armut und soziale Ausgrenzung beschlossen. Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, Mag.Herbert Haupt, wurde im Jänner 2001 von der Bundesregierung beauftragt, die Federführung bei der Erstellung des Aktionsplanes zu übernehmen. Der Aktionsplan wurde im Mai 2001 vom Ministerrat verabschiedet.

Es besteht in Österreich weitgehender Konsens mit den Zielen der Europäischen Union zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, allen Bürgerinnen und Bürgern optimale Teilhabechancen am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen.

Österreich verfolgte bei der Erarbeitung des Nationalen Aktionsplanes gegen Armut und soziale Ausgrenzung (i.d.F. NAP) einen integrativen Ansatz, indem Bundesministerien, Bundesländer, Sozialpartner, Städte- und Gemeindebund, Nichtregierungsorganisationen und VertreterInnen der Wissenschaft um Stellung​nahmen ersucht wurden. Der sehr knappe Zeitraum, der für die Erstellung des NAP zur Verfügung stand, setzte enge zeitliche Grenzen für den Dialog zwischen den verschiedene Akteuren.

Für die Umsetzung und Evaluierung dieses NAP, die Vorbereitung des nächsten NAP und die Weiterentwicklung der Indikatoren wird eine konstruktive Zusammen​arbeit aller relevanten Institutionen und Organisationen angestrebt; dazu wird ein entsprechender Beirat unter dem Vorsitz des Bundesministers für soziale Sicher​heit und Generationen eingesetzt werden. 

Der Bericht liegt in der Verantwortung der Bundesregierung in den Bereichen, die Bundesagenden betreffen. Die in die Länderkompetenz fallenden Themen wurden mit den Ländern akkordiert. 

Aufgrund der vom Europäischen Rat vorgegebenen knappen Frist enthält dieser erste NAP primär laufende Maßnahmen und bereits geplante Vorhaben. Die Regierungsprogramme des Bundes und der Länder und die Budgets für 2001 und 2002 sind der finanzielle und inhaltliche Rahmen für die in diesen NAP aufgenommenen Maßnahmen.

Österreich versteht diesen NAP als wichtigen Schritt zu einer Weiterentwicklung des Sozialstaates in Richtung einer noch wirksameren Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Österreich besitzt ein hohes wohlfahrtsstaatliches Niveau. In weiten Bereichen geht es weniger um quantitative als vielmehr um qualitative Verbesserungen. Durch eine Intensivierung der Koope​ration aller wichtigen Akteure sollen die zukünftigen Aktivitäten noch stärker gebündelt werden.

Die formale Gliederung dieses Berichts stützt sich über weite Strecken auf die entsprechenden Vorgaben der Europäische Kommission.

I. Die gegenwärtigen Herausforderungen und Ziele bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

Bestandsaufnahme

Die wirtschaftliche Entwicklung, der österreichische Wohlfahrtsstaat und die poli​tischen Regelungsmechanismen haben dazu beigetragen, dass die gesellschaft​lichen und finanziellen Teilhabemöglichkeiten für einen Großteil der Bevölkerung wesentlich verbessert werden konnten. 

Armut ist heute kein Massenphänomen und beschreibt nicht mehr so wie noch vor wenigen Jahrzehnten die Lebenssituation von Bevölkerungsgruppen in ihrer Gesamtheit. Immer mehr Menschen sind in das Erwerbsleben eingebunden. Im EU-Vergleich hat Österreich eine sehr hohe Quote der Erwerbsbeteiligung und eine deutlich geringere Quote der Gesamt-, Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit. Die regionale Ungleichverteilung beim BIP, bei Beschäftigung und Arbeitslosigkeit und auch die Einkommensschere zwischen niedrigen und hohen Einkommen sind geringer als im Durchschnitt der EU-Länder. Die Nettoreallöhne sind um die Hälfte höher als vor 30 Jahren. In diesem Zeitraum halbierte sich der Anteil der erwach​senen Bevölkerung mit keinem über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungs- und Ausbildungsabschluss. Der Anteil der Haushalte in Substandardwohnungen reduzierte sich von über 20% auf unter 5%. Der Richtsatz für die bedarfsorientierte Mindestpension erhöhte sich von einem Drittel des damaligen mittleren Netto​lohnes auf über 50% vom gegenwärtigen Vergleichswert.

Das System der sozialen Sicherheit orientiert sich in weiten Bereichen nicht nur an armutsgefährdeten Personen. Das Sozialschutzsystem gewährt arbeitsrechtlichen Schutz im Erwerbsleben, sozialversicherungsrechtlichen Einkommensersatz für im Erwerbsleben stehende oder aus diesem ausgeschiedene Personen, universelle Leistungen in Lebenslagen, die mit erhöhten Kosten verbunden sind und eine Mindestversorgung in Form der Sozialhilfe, sofern das eigene Einkommen oder das der Unterhaltsverpflichteten sowie andere Sozialleistungen dazu nicht aus​reichen. Diese weit über die sozial benachteiligten Personen hinausgehende Wohlfahrtspolitik bewirkt einen spürbaren Ausgleich der Einkommensverteilung und der Teilhabechancen.

Aufgrund dieser insgesamt positiven Ausgangslage liegt die Armutsgefährdungs​quote um ein Viertel unter jener des EU-Durchschnitts.

Für 2001 prognostizieren die Wirtschaftsforscher einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, die Beschäftigungsquote wird in diesem Jahr weiter ansteigen.

Trotz der generellen Wohlstandssteigerung in den letzten Jahrzehnten und der deutlichen Verbesserung der Lebenssituation der sozial Benachteiligten wird die Armutsbekämpfung weiterhin eine zentrale Zielsetzung der Gesellschaftspolitik bleiben. Es gibt immer noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Menschen, deren materielle und gesellschaftliche Teilhabechancen nach heute allgemein akzep​tierten Wertmaßstäben unzureichend sind.

In der Mehrzahl der Fälle stehen unzureichende Teilhabemöglichkeiten in einem engen Bezug mit geringen Einkommen. Armutsgefährdung wird nach EUROSTAT-Kriterien auf der Einkommensebene gemessen und liegt dann vor, wenn Personen ein (gewichtetes) Pro-Kopf-Haushaltseinkommen unter dem Schwellenwert von 60% des Medians des nationalen Pro-Kopf-Einkommens haben.

In Österreich lag laut ECHP (Europäisches Haushaltspanel) dieser Schwellenwert der Armutsgefährdung 1997 bei 120.000.- öS (8.721 E) jährlich für einen Ein​personenhaushalt. Rund 900.000 Personen verfügten 1997 über ein Pro-Kopf-Ein​kommen unter diesem Wert. Das sind 11% der Bevölkerung. Davon können laut Haushaltspanel 340.000 Personen als akut arm bezeichnet werden. Akute Armut wird dann angenommen, wenn zu den knappen finanziellen Ressourcen noch spürbare Einschränkungen zur Abdeckung grundlegender Lebensbedürfnisse hinzukommen.

Armutsgefährdungsschwellen für unterschiedliche Haushaltsgrößen in Österreich, 1997

Haushaltszusammensetzung 1)
Monatswerte, öS 2)
Euro



Einpersonenhaushalt

10.000

727

Ein Erwachsener + 1 Kind

13.000

945

Zwei Erwachsene

15.000

1.090

Zwei Erwachsene + 1 Kind

18.000

1.308

Zwei Erwachsene + 2 Kinder

21.000

1.526

Zwei Erwachsene + 3 Kinder

24.000

1.744

Quelle: IFS (2000)/Europäisches Haushaltspanel (ECHP)

Anmerkung: 

1) Die Gewichtungsfaktoren sind für den ersten Erwachsenen 1, für weitere erwachsene Haus​haltsangehörige jeweils 0,5 und für Kinder jeweils 0,3. 

2) Netto-Jahreswerte dividiert durch 12.

Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der Armutsgefährdeten und Armen in folgenden Bevölkerungsgruppen:

· Personen mit sehr niedrigen Einkommen,

· Langzeitarbeitslose,

· Kinderreiche Familien mit AlleinverdienerInnen in den unteren Lohngruppen,

· AlleinerzieherInnen mit keinem bzw. mit sehr niederen Erwerbseinkommen,

· Haushalte mit erwerbseingeschränkten behinderten Personen,

· MigrantInnenhaushalte,

· Alleinlebende ältere Menschen (v.a. Frauen),

· Soziale Randgruppen mit kumuliertem Armutsrisiko.

Akteure

Eine Begründung für die stabile und sozial relativ ausgeglichene Entwicklung liegt darin, dass sich in Österreich ein Ausgleichs- und Konsenssystem herausgebildet hat, das den politischen Kompromiss als ein (in der Regel) gängiges Konflikt​regelungsmuster versteht.

Die Institutionalisierung gesetzlicher Interessenvertretungen (Sozialpartner) trägt wesentlich zum sozialen Ausgleich bei.

Dieser integrative Politikansatz wurde erweitert, indem andere Interessen​organisationen (von Jugendlichen, Familien, Senioren, behinderten Menschen) verstärkt in den politischen Gestaltungsprozeß eingebunden wurden. So wurde beispielsweise die umfassende Reform der Pflegevorsorge auf Initiative der und in intensiver Kooperation mit den Behindertenverbänden durchgeführt.

Eine wesentliche Rolle spielt die föderativ organisierte Staatsform, welche die Gesetzgebung und Ausführung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden teilt. Die österreichische Bundesverfassung sieht in einigen Rechtsbereichen eine Grund​satzgesetzgebung des Bundes mit Ausführungsgesetzgebung der Länder vor; weiters ermöglicht sie den Abschluss von Staatsverträgen zwischen Bund und Ländern (z.B. Pflegevorsorge). Die finanzielle Ergänzung der Kompetenzregelung erfolgt durch den Finanzausgleich, der die Aufteilung der wichtigsten öffentlichen Einnahmen zwischen den Gebietskörperschaften regelt.

Ziele

Eine offensive Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Wohlfahrtspolitik im Rahmen einer politischen Gesamtstrategie ist die beste Politik gegen Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung. Diese politische Gesamtstrategie zielt darauf ab, eine wettbewerbsfähige und wissensbasierte Wirtschaftsentwicklung mit Vollbeschäf​tigung und sozialem Zusammenhalt in Einklang zu bringen.

Mit dem NAP soll die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung verstärkt und gebündelt werden. Hinsichtlich der zuvor genannten überproportional gefähr​deten Bevölkerungsgruppen stützt sich der NAP gegen Armut und soziale Ausgrenzung auf folgende Schwerpunkte:

· Die Zahl der Personen ohne Pflichtschulabschluss bzw. mit maximal einem Pflichtschulabschluss ist weiter deutlich zu reduzieren (siehe 1.1.1.1.),

· Die Sozialpartner sind bestrebt, im Rahmen von Kollektivvertragsverein​barungen der Anhebung der Mindestlöhne und –gehälter besondere Beachtung zu schenken, was in besonderem Ausmaß Frauen zugute kommt,

· Schaffung von Arbeitsplätzen, Abbau der Arbeitslosigkeit, vor allem der Lang​zeitarbeitslosigkeit (siehe NAP für Beschäftigung),

· Mit dem Kinderbetreuungsgeld und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe 1.1.1.2. und 1.2.1.1.) sollen der Armutsgefährdung von Familien mit Kindern entgegengewirkt und die beruflichen Rahmenbedingungen v.a. von Frauen verbessert werden,

· Der Aktivierungscharakter der Sozialleistungen soll noch mehr gestärkt werden. Sozialleistungen der Pensionsversicherung im Falle von Invalidität (siehe 1.2.1.5.), Familienleistungen (1.2.1.1.), Leistungen der Sozialhilfe (1.2.1.4.) etc. sollen noch stärker mit Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbsfähgkeit verknüpft werden,

· Für behinderte Menschen stellt die Bundesregierung ab 2001 zusätzliche Mittel für beschäftigungspolitische und begleitende Maßnahmen (siehe 1.1.2.3.) zur Verfügung,

· Die Bundesregierung setzt Schritte, allen arbeitswilligen AusländerInnen, die sich legal und langjährig in Österreich aufhalten, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen (siehe 1.1.2.4.). In einigen Bundesländern wird deren Zugang zu Sozialwohnungen erleichtert,

· In dieser Legislaturperiode wird ein Konzept für eine eigenständige Alters​sicherung der Frauen entwickelt (siehe 1.2.1.3.),

· Für die Personen, die einem kumulierten Armutsrisiko ausgesetzt sind, sehen vor allem die Länder eine Reihe von Programmen vor (siehe 1.2.1.4., 1.2.3., 2.2., 2.3.),

· Die Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen, leistbaren Wohnungen, Kommunikationsdiensten und Justiz sind wesentliche Voraus​setzungen für gesellschaftliche Teilhabe (siehe 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5.),

· Eine höhere Transparenz, eine bessere Vernetzung, eine stärkere Ausrichtung der Sozialsysteme auf ein ganzheitliches, bürgerfreundliches Service und der forcierte Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien werden den Zugang zu den Leistungsangeboten (siehe 2.1.3.) erleichtern,

· Eine Optimierung der Leistungsangebote setzt eine Mitwirkung aller Leistungs​anbieter, gesellschaftlicher Interessengruppen und der Kunden bei der Programmerstellung, Durchführung und Evaluation voraus. Bisherige Partizi​pationsansätze, u.a. im Bereich der gesamtstaatlichen Politik, der Sozial​versicherung, des Arbeitsmarktservice, der Länder und Gemeinden werden weiter ausgebaut. Für die Umsetzung, Evaluierung und Vorbereitung des näch​sten NAP wird ein Beirat unter Vorsitz des Bundesministers für soziale Sicher​heit und Generationen eingerichtet, in dem alle relevanten Akteure vertreten sein werden (siehe 3.).

II. Maßnahmen und Vorhaben

1. Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben und des Zugangs aller zu Ressourcen, Rechten, Gütern und Dienstleistungen

1.1. Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben

1.1.1. Förderung des Zugangs zu einer Beschäftigung

1.1.1.1. Bildung und Ausbildung

Geringere Bildung und Ausbildung gehen mit einem überproportionalen Risiko der Armutsgefährdung einher. Die Armutsgefährdungsquote von Personen mit höch​stens einem Pflichtschulabschluss ist doppelt so hoch wie die von Personen mit höheren Abschlüssen. Unzureichende Bildung und Ausbildung senken die Erwerbs​chancen spürbar. Laut Arbeitskräfteerhebung liegt die Beschäftigungs​quote von 20- bis 60jährigen Personen mit keinem über die Pflichtschule hinaus​gehenden Schul- oder Ausbildungsabschluss sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen um jeweils mehr als 20%-Punkte niedriger als die der Personen mit höheren Abschlüssen. Je geringer die absolvierte Bildungs- und Ausbildungsstufe ist, desto höher ist das Arbeitslosigkeitsrisiko und desto geringer die Ein​kommenschancen.

Die Zahl der Personen, die keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungs- oder Ausbildungsabschluss vorweisen, ist in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Im Jahr 2000 hatten aber noch immer 15,8% der 20- bis 29Jährigen (14,4% der Männer, 17,1% der Frauen) keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Abschluss. 

Die Zahl der jungen Personen mit maximal einem Pflichtschulabschluss wird weiter reduziert. Es ist ein generelles bildungs- und ausbildungspolitisches Ziel, dass möglichst viele Personen nach Beendigung der Schlupflicht eine weitergehende Bildungsstufe bzw. eine Lehrausbildung absolvieren. 

Mädchen- und Frauenförderung im Bildungsbereich

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Arbeitsmarktes bzw. die generell ungünstigeren Erwerbschancen von Frauen erfordern spezifische Förderungen für Mädchen und Frauen im Bildungs- und Ausbildungsbereich.

Im ”Aktionsplan 2003 – Gender Mainstreaming und Frauenförderung in Schule und Erwachsenenbildung” sind Initiativen in Richtung eines leichteren Zugangs von Frauen zu technischen Berufen vorgesehen:

· Berufsorientierungs-Programm ”FIT - Frauen in die Technik”

· Aktion ”Geschlechter-Kultur macht Schule” zum Thema "Geschlechtssensible Berufsorientierung - Erweiterung der Perspektiven von Mädchen und Burschen"
· Aktion MiT - "Mädchen / Frauen in die Technik" an technischen Schulen

· Initiative ”Frauen in Industrieberufen”

· Technik- und Informatikkurse für Mädchen.

Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache

Für Migranten- und Flüchtlingskinder bestehen sprachliche Zusatzangebote. Die Lehrpläne enthalten das Unterrichtsprinzip ”interkulturelles Lernen”.

Die Förderung umfasst insbesondere folgende Maßnahmen:

· Besonderer Förderunterricht in Deutsch im Umfang von bis zu 12 Wochen​stunden, Schulbücher für Deutsch als Zweitsprache,

· ”Muttersprachlicher Zusatzunterricht” zur Aufrechterhaltung von Kulturidentidät, Entwicklung und Bereitstellung von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien in der Muttersprache,

· Entwicklung von Lehrerhandbüchern und Unterrichtsmaterialien zum inter​kulturellen Lernen.

Integration von behinderten Menschen im Bildungsbereich

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung. Integrative Erziehung ermöglicht gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen und fördert das gegenseitige Verständnis.

Die Integration von Schülern und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förder​bedarf wird ab dem Schuljahr 20001/02 auf das 9.Schuljahr ausgedehnt werden. An Pflichtschulen sollen Berufsvorbereitungsklassen eingerichtet werden.

Als Hilfestellung für die berufliche Integration behinderter SchulabgängerInnen sollen Clearingteams eingerichtet werden, die gemeinsam mit den Betroffenen das individuell am besten geeignete Maßnahmenpaket zur beruflichen Integration festlegen. Weiters sind Qualifizierungsprojekte für SchulabgängerInnen mit Behin​derungen geplant. 

Das duale Berufsausbildungssystem - Lehrlingsausbildung

Österreich hat im EU-Vergleich die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Die Lehraus​bildung in der Form des dualen Systems, das heißt die Ausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule, ist der Kern der Berufsausbildung in Österreich und eine wesentliche Ursache für die guten beruflichen Chancen für Jugendliche. Die Aus​bildung in einem Lehrberuf steht grundsätzlich allen Jugendlichen offen, die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben. 

Durch das 2000 in Kraft getretene Lehrlingspaket wurden bürokratische Hemm​nisse reduziert und das System der Lehrlingsausbildung flexibler und attraktiver gestaltet. Durch die Anpassung der Lehrberufe an neue Entwicklungen in der Berufswelt, die verbesserten Umstiegsmöglichkeiten, eine frühere Antrittsmöglich​keit zur Lehrabschlußprüfung, die Möglichkeit zur Berufsreifeprüfung und finan​zielle Anreize für die ausbildenden Unternehmen wird ein hohes Ausbildungs​niveau auch unter sich ändernden ökonomischen Bedingungen gewährleistet sein.

Zur Unterstützung des Berufseinstiegs wird die Lehrausbildung von am Arbeits​markt benachteiligten Jugendlichen durch einen pauschalierten Zuschuss zu den Ausbildungs- bzw. Lohnkosten gefördert.

Aus der Praxis zeigt sich, dass für ein Teil der lehrstellensuchenden Jugendlichen eine Lehrstelle vorerst nicht geeignet ist. Um zu verhindern, dass für diese Gruppe lediglich der Beruf eines Hilfsarbeiters offensteht, wird die Möglichkeit der Lehr​lingsausbildung („Vorlehre“) in der Dauer von zwei Jahren geschaffen. Der Abschluss dieser vereinfachten Form der Lehrausbildung soll diesen Jugendlichen jedenfalls eine Weiterqualifikation zur Volllehre ermöglichen. Häufig liegen nämlich die Schwierigkeiten der Jugendlichen nur in der Startphase. Durch diese neue Ausbildungsform wird diesen Jugendlichen die Chance für eine weitere Qualifi​kation gegeben. 

Bildungs- und ausbildungsmäßige Maßnahmen im NAP-Beschäftigung

Im nationalen Aktionsplan für Beschäftigung sind u.a. folgende armutsrelevante bildungs- und ausbildungsmäßige Initiativen angeführt:

· Nachholen des Pflichtschulabschlusses,

· Erleichterung des Zuganges in die Fachhochschulen,

· Ausbau der Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Beratungsangeboten,

· Schaffung neuer Lehrberufe - insbesondere im Dienstleistungs- und Technologiebereich,

· Internationalisierung der Lehrlingsausbildung,

· Auffangnetz für ausbildungswillige Jugendliche,

· Forcierung von Ausbildungsverbundmaßnahmen.

Die Hauptziele all dieser in 1.1.1.1. angeführten Maßnahmen sind eine deutliche Reduzierung der Übergangsquote von Jugendlichen und vorgemerkten Lehr​stellensuchenden in die Langzeitarbeitslosigkeit (ca. 6.700 Übertritte im Jahr 2000) und eine Anhebung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus.

1.1.1.2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die finanzielle Armutsgefährdung ist in Haushalten mit Ehepartnern (Lebens​gefährten) und Kindern, in denen nur eine Person erwerbstätig ist, gemäß Euro​päischem Haushaltspanel in Österreich mehr als doppelt so hoch als in Haushalten mit beiden im Berufsleben stehenden Elternteilen. Bei Allein​erziehenden ohne Erwerbseinkommen ist das Armutsgefährdungsrisiko sogar viermal höher als bei erwerbstätigen Alleinerziehenden. 

Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf trägt wesentlich zur Armuts​bekämpfung bei. Dazu zählen ausreichende Kinderbetreungsmöglichkeiten, eine Steigerung der Anreize bei den Sozial- und Familienleistungen hinsichtlich einer Beschäftigungsaufnahme, berufliche Wiedereinstiegshilfen und bewußtseins​bildende Maßnahmen (siehe dazu auch „Nationaler Aktionsplan für Beschäftigung“, Leitlinie 18).

Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Von 1980 bis 1999 erhöhte sich laut Statistik Österreich das Angebot an Krippen​plätzen um 104%, das der Kindergartenplätze um 36% und das der Hortplätze um 40%. 1999 besuchten 264.000 Kinder eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort. Das sind 5% der Ein- und Zweijährigen, 77% der Dreijährigen bis zur Schul​pflicht und 5% der Schulpflichtigen bis zum 14.Lebensjahr. Über das Angebot an weiteren Kinderbetreuungs​möglichkeiten (Tagesmütter, Kindergruppen, Ganztags​schulen etc.) gibt es keine gesamtösterreichischen Zahlen.

Der größte Bedarf besteht bei der Betreuung von unter 3-jährigen sowie bei der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Der quantitative Bedarf für Kinder im Kindergartenalter ist weitgehend gedeckt. Es bestehen jedoch Probleme bei den Öffnungszeiten (Ferien, Tagesöffnungszeiten). 

Die Finanzierung und Zurverfügungstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten liegt in der Kompetenz der Länder und Gemeinden. Aufgrund divergenter regio​naler Gegebenheiten und politischer Ziele werden je nach Bundesland unter​schiedliche Prioritäten gesetzt. Die Schwerpunkte reichen von einer Ausweitung des quantitativen Bestandes hin zu einer Verbesserung der Öffnungszeiten und von einem Ausbau der traditio​nellen Betreuungsformen zu einer verstärkten Förde​rung von Tagesmüttern, Kindergruppen etc..

Um das Angebot von Kinderbetreuungsplätzen insbesondere in Regionen und für Altersgruppen, in denen es noch diesbezügliche Unterversorgung gibt, zu erwei​tern, wurden in den vergangenen Jahren seitens des Bundes zwei Aktionen der Kofinan​zierung mit Ländern und Gemeinden gesetzt.

Kinderbetreuungsgeld

Durch das ab 2002 in Kraft tretende Kinderbetreuungsgeld (siehe 1.2.1.1.) wird die Wahlfreiheit vergrössert und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessert. Durch die Möglichkeit, bis zu 200.000,- öS (14.600 E) jährlich dazu​verdienen zu können, sollen die derzeit bestehenden beruflichen Schranken für die Eltern abgebaut werden. Eltern wird es leichter möglich sein, auch während einer Karenz den Kontakt zum Betrieb aufrecht zu erhalten. Von diesen Maßnahmen werden positive Impulse auf das Erwerbsleben der Frauen und eine partnerschaft​liche Betreuung des Kleinkindes erwartet. Auch die derzeitige 30%ige Rate an WiedereinsteigerInnen nach der Elternkarenz sollte sich durch die erweiterten Möglichkeiten des Zuverdienstes spürbar erhöhen. Beim Verlust des Arbeits​platzes während bzw. nach dem Bezug des Kinderbetreuungsgeldes wird es – zum Unterschied zur derzeitigen Rechtslage - möglich sein, das Arbeitslosengeld zu beziehen. Für ins Erwerbsleben einsteigende Eltern von Kleinkindern werden ausserdem die finanziellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Kinder​betreuungsmöglichkeiten gestärkt, wodurch das Angebot vor allem für Kleinkinder stimuliert wird.

AMS-Programme für WiedereinsteigerInnen

Zur Steigerung der Beschäftigungschancen für Eltern in bzw. nach der Karenz wird das Arbeitsmarktservice ein eigenes Programm für WiedereinsteigerInnen entwic​keln, das Beratung, Berufsorientierung, Weiterbildung, Lohnzuschüsse und finan​zielle Förderung für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung umfasst. 

Durch die Kinderbetreuungsbeihilfe wird vom Arbeitsmarktservice ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Beschäftigung von Personen mit Kindern (15.565 Förderfälle im Jahr 2000) geleistet. Die Kinderbetreuungsbeihilfe ist ein einkommensabhängiger Zuschuss zu den Kosten für die Unterbringung des Kindes. Dieses Instrument wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut. Im Jahr 2000 hat das Arbeitsmarktservice Kinderbetreuungsbeihilfen in der Höhe von 116 Mio.öS (8,4 Mio.E) ausbezahlt, darüber hinaus wurden private Kinderbetreuungs​einrichtungen (Elterninitiativen, Kindergruppen, Tagesmütter/-väterprojekte, Betriebskindergärten, Privatkindergärten, etc.) mit 120 Mio.öS (8,7 Mio.E) gefördert. 

Familienfreundliche Unternehmen

Eine verstärkte Berücksichtigung familiärer Verpflichtungen durch die Arbeit​geberInnen beeinflußt die Erwerbstätigkeit von Eltern - vor allem der Mütter - positiv und leistet damit einen Beitrag zur Vermeidung von Familien- und Kinderarmut. 

Mit bewußtseinsbildenden Maßnahmen, wie Beratung, Zertifizierung und Prämie​rung von Betrieben, die ihren MitarbeiterInnen familien- und frauenfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsbedin​gungen anbieten (Audit Familie&Beruf), sollen die Beschäftigungschancen von Eltern (vor allem Mütter) verbessert und der berufliche (Wieder)Einstieg erleichtert werden. 

Best practice-Modelle werden in Form von Länderwettbewerben ausfindig gemacht, aus denen im Bundeswettbewerb je ein Bundessieger in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe gekürt werden. Non-Profit- und öffentlich-recht​liche Unternehmen können mit einem Würdigungspreis ausgezeichnet werden. Mit der damit zu erzielenden Öffentlichkeitswirkung sollen andere Unternehmen motiviert werden, den Beispielen der frauen- und familienfreundlichsten Betriebe zu folgen.

Ziel dieser in 1.1.1.2. dargestellten Maßnahmen ist eine Erhöhung der Beschäf​tigungsquote der Eltern – vor allem der Mütter –, wobei aber die Wahlfreiheit für die Eltern und das Wohl der Kinder sichergestellt sein muß.

1.1.2. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit

1.1.2.1. Der nationale Aktionsplan für Beschäftigung

Die zentrale Zielsetzung ist eine Förderung der Selbsthilfefähigkeiten, vor allem zur Integration in den Arbeitsmarkt. 

Im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung werden sowohl präventiv wirkende Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten als auch die Verbes​serung der Rahmenbedingungen für eine Arbeitsaufnahme forciert. In einzelnen Leitlinien festgelegt, werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

· Halbierung des jährlichen Übertritts von Arbeitslosen in die Langzeitarbeits​losigkeit bis 2002,

· Erhöhung des Anteils von Arbeitslosen in Umschulungs- und Qualifizierungs​maßnahmen auf 20% des jährlichen Arbeitslosenbestandes bis 2002,

· Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von behinderten Menschen,

· Reduktion der Frauenarbeitslosigkeit sowie der geschlechtsspezifischen Unter​schiede am Arbeitsmarkt,

· Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Der NAP-Umsetzungsbericht 2001 belegt, dass Österreich ein weiterer Schritt in Richtung Vollbeschäftigung und damit auch zur Armutsbekämpfung, wie Integra​tion benachteiligter Personen und Personengruppen in den Arbeitsmarkt gelungen ist.

Durch eine offensive Arbeitsmarktpolitik wird die Zusammenführung von Arbeitsangebot und -nachfrage intensiviert. Das Rekordbudget von 11 Mrd.öS (800 Mio.E) für die Jahre 1999 und 2000 wird auch 2001 aufrechterhalten.

Für Langzeitarbeitslose mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von über einem Jahr wurde durch das Programm “Integra” die Möglichkeit einer stufenweisen Reinte​gration in den Arbeitsmarkt geschaffen. Dies geschieht im Wege von “Gemein​wesenarbeit” und Qualifizierung bei öffentlichen und privaten gemeinnützigen Ein​richtungen. Das Ziel ist eine betreute Heranführung an die Erfordernisse der Arbeitswelt. Die teilnehmenden Personen erhalten vom AMS eine monatliche Unterstützung von 6.800,- öS (494 E) und von der sie beschäftigenden gemein​nützigen Einrichtung 1.400,- öS (102 E). Die Maßnahme kann bis zu sechs Monate dauern. 

Im Rahmen des Qualifizierungsschwerpunktes für Frauen soll einer wesentlichen Ursache für die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden. Fast die Hälfte der beim AMS vorgemerkten arbeitslosen Frauen haben keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss. Das Ziel ist, frauenspezifische Aus- und Weiterbildungsangebote des AMS auf die spezielle Erwerbsproblematik von Frauen abzustimmen und den Zugang in nicht-traditionelle Berufsfelder zu verbessern (siehe 1.1.2.2.).

Ein wesentliches Ziel der Arbeitsmarktpolitik für behinderte Menschen ist die Rehabilitation und Qualifizierung. Die Abwicklung und Finanzierung erfolgt gemeinsam vom AMS mit den Bundessozialämtern und den Sozialversicherungs​trägern (siehe auch 1.1.2.3.).

Ältere Menschen sollen durch rechtzeitige Qualifizierung sowie durch Flexibili​sierung der Arbeitszeit in Beschäftigung gehalten und im Falle der Arbeitslosigkeit durch ein breit gefächertes Qualifizierungsangebot und das Bonus-Malus-System in das Berufsleben wieder eingegliedert werden. 

Im Jahr 2000 wurden die Bedingungen beim Altersteilzeitgeld verbessert. Für arbeitslose Personen über 45 verlängert sich im Falle der Teilnahme an Maß​nahmen der Nach- und Umschulung der Arbeitslosengeldanspruch. Für bestimmte ältere Jahrgänge wurde als Begleitmaßnahme zur Pensionsreform 2000 die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf 78 Wochen verlängert. Im Bonus-Malus-System wurde das Anreizsystem zur Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen geändert. Bei Einstellung eines über 50 Jährigen entfällt der Dienstgeberanteil am Arbeitslosenversicherungsbeitrag zur Gänze (bisher galt dies nur für über 55 Jährige und der DG-Anteil am ALV-Beitrag entfiel nur zur Hälfte). Beim Malus wurde der Grundbetrag von 0,1 auf 0,2 Prozent der Beitragsgrundlage angehoben (die Maßnahmen sowie die gesetzlichen Änderungen für ältere Menschen sind im “Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung” - Leitlinien 3 und 14 - beschrieben). 

Territoriale Beschäftigungspakte

Im Rahmen der Territorialen Beschäftigungspakte (TEP) – abgeschlossen zwischen den einzelnen Bundesländern mit dem Bund – steht die Integration von benachteiligten Gruppen in den Arbeitsmarkt im Vordergrund. 

Der Europäische Sozialfonds

Der Europäische Sozialfonds (ESF) wird im Rahmen der Ziel-3-Aktivitäten zwischen 2000-2006 7,5 Mrd.öS (545 Mio.E) für die österreichische Arbeitsmarkt​politik zur Verfügung stellen. Dabei wird sowohl die Umsetzung von zahlreichen Projekten des Nationalen Aktionsplanes für Beschäftigung unterstützt als auch die Verhinderung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gezielt gefördert. Im Mittel​punkt stehen Maßnahmen gegen Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit, die Förde​rung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie die Bekämpfung der dauerhaften Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. Diese Maßnahmen und die Unter​stützung von Aktivitäten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Erschließung zusätzlicher Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung leisten einen wertvollen Beitrag zur Verhinderung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.  

Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Anfang Mai 2001 wurde von der EU-Kommission das österreichische Programm im Rahmen der neuen Gemeinschaftsinitiative EQUAL  für den Zeitraum 2001 – 2006 genehmigt. Für dieses Programm wird der Europäische Sozialfonds (ESF) 1,4 Mrd.öS (102 Mio.E) bereitstellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erprobung und Verwirklichung neuer Lösungen zur Integration von arbeitsmarktfernen Gruppen, die oft von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind (Alkohol- und Drogen​kranke, Haftentlassene, Migranten, Asylwerber sowie behinderte Menschen).

1.1.2.2. Frauen

Frauen sind einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt. Maßnahmen, die auf eine möglichst eigenständige Entscheidungsfreiheit der Frau hinzielen, sollen beitra​gen, dass die bestehenden Benachteiligungen spürbar verringert werden. Chancengleichheit muß es auf allen Ebenen des Zusammenlebens, in Partner​schaft, Ehe und Familie, im Arbeitsleben sowie auf der Ebene von Staat und Politik geben. Gleichberechtigung ist ein breiter politischer Gestaltungsauftrag und umfasst u.a. gleichen Verdienst bei gleichwertiger Arbeit, eine partnerschaftliche Aufteilung der Hausarbeit und Kinderbetreuung, eine Verbesserung der beruflichen Qualifikationen, eine Optimierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, einen Ausbau der Kinder-, Alten- und Behindertenbetreuungsangebote, die Vermeidung eines erhöhten Armutsrisikos bei Familiengründung, eine Verbesserung der Altersabsicherung und mehr Teilhabemöglichkeiten im politischen Leben.

Entsprechend den Leitlinien der EU zur Beschäftigungspolitik sieht der ”Nationale Aktionsplan für Beschäftigung” Maßnahmen mit dem Ziel der Chancengleichheit vor (für 2001: Leitlinien 16, 17, 18): Es geht vorrangig um die durchgängige Verwirklichung der Chancengleichheit im Rahmen aller vier Säulen, den Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Beschäftigung und auf dem Arbeitsmarkt sowie die Erleichterung der Rückkehr ins Berufsleben und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In den arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben vom Februar 2001 für das Arbeits​marktservice ist festgelegt, dass Frauen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu 50 Prozent bei den Budgetaufwendungen zu berücksichtigen sind.

Im Rahmen einer Initiative zur Verbesserung des Zugangs von Frauen in techni​schen Berufsfeldern, insbesondere in solche der Informations- und Kommuni​kationstechnologie, sollen unter Einbindung möglichst vieler österreichischer Regionen Maßnahmen gesetzt werden, um Frauen Zugang zu zukunftsträchtigen Technologiebereichen zu verschaffen. Besonders sollen dabei Unternehmen ange​regt werden, mehr Frauen in neuen Berufsfeldern einzustellen und ihnen Aufstiegschancen zu eröffnen sowie die Akzeptanz von Frauen in diesen Zukunfts​bereichen zu erhöhen.

Die Bundesregierung bekennt sich im Regierungsübereinkommen zum ”Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit”. Für die Umsetzung dieses Grund​satzes ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu nennen, welche sich um Fälle von Diskriminierung am Arbeitsplatz kümmert und Standorte in Wien und Innsbruck hat. Durch die Einrichtung zweier weiterer Regionalbüros der Gleichbehandlungs​anwaltschaft in Graz und Klagenfurt wird die Beratung und Unterstützung in diesen Angelenheiten weiter verbessert.

Derzeit läuft ein Forschungsprojekt zu diskriminierungsfreien Arbeitsbewertungen und Arbeitsanforderungen, dessen Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge bis Ende 2001 vorliegen sollen.

1.1.2.3. Behinderte Menschen

Das zentrale Ziel ist die Integration bzw. Stärkung der Selbstbefähigung von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen (Schule, Berufsausbildung, Arbeit). Die Anstrengungen im Sinne des Prinzips „Integration vor Separation“ sind dabei noch mehr zu verstärken und zu bündeln. 

Beschäftigungsfördernde Maßnahmen werden von Einrichtungen des Bundes, der Länder und des AMS gesetzt. Der Schwerpunkt liegt bei der Sicherung und Schaffung von Dauerarbeitsplätzen, wobei der subsidiäre „2.Arbeitsmarkt“ (geschützte Arbeitsplätze bzw. geschützte Werkstätten) dennoch weiterhin von wesentlicher Bedeutung bleiben wird.

Behinderteneinstellungsgesetz

Das Behinderteneinstellungsgesetz hat die Schaffung und Sicherung von Arbeits​plätzen für behinderte Menschen zum Ziel und sieht u.a. ein Quotensystem und finanzielle Anreize für Dienstgeber vor. Jeder Dienstgeber ist verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer eine begünstigte behinderte Person einzustellen. Das sind jene Personen, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 vH aufweisen.

Erfüllt ein Dienstgeber diese Beschäftigungspflicht nicht oder nicht zur Gänze, so ist er zur Zahlung einer Ausgleichstaxe verpflichtet. Die eingehenden Ausgleichs​taxen (2.060,- öS/150 E pro offener Pflichtstelle und Monat) fliessen in den Aus​gleichstaxfonds  und sind zweckgebunden zur Unterstützung der beruflichen Eingliederung behinderter Menschen zu verwenden. Im Jahr 2000 wurden von den Dienstgebern Ausgleichstaxen in der Höhe von 744 Mio.öS (54 Mio.E) bezahlt, inklusive der ESF-Mittel und sonstiger Ausgaben hat der Ausgleichstaxfonds rund 1 Mrd.öS (73 Mio.E)für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen ausgegeben.

Um für Unternehmen die Anreize zur Beschäftigung von behinderten Personen zu erhöhen und einen fairen Ausgleich zwischen den Arbeitgebern zu schaffen, die behinderte Menschen beschäftigen und denen, die dies nicht tun, werden bei der nächsten Novellierung des Behinderteneinstellungsgesetzes der Kündigungs​schutz für die Anfangsphase der Beschäftigung gelockert (Verlängerung der Probezeit) und die Ausgleichstaxen auf 2.700,- öS (196 E)erhöht.

Beschäftigungsoffensive für behinderte Menschen („Behindertenmilliarde“)

Die Bundesregierung fasste darüberhinaus den Beschluss über eine Beschäf​tigungsoffensive für Menschen mit Behinderung (”Behindertenmilliarde”). Ab 2001 wird jährlich eine Milliarde öS (73 Mio.E) für die berufliche Integration von behinderten Menschen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Damit sollen jährlich etwa 12.000 Teilnahmen in aufeinander abgestimmten Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen und weiteren Aktivitäten, die zur Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt dienen, finanziert werden.

Obwohl Frauen mit Behinderungen in mehrfacher Hinsicht benachteiligt sind, wird auf das Gender Mainstreaming bei der Umsetzung der Beschäftigungsoffensive besonders geachtet.

Konkret werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

Jugendliche mit Behinderungen: Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist vor allem für Jugendliche mit Behinderungen oft sehr schwierig zu bewältigen. Das Maßnahmenpaket umfasst Integrationsbeihilfen mit befristeter Übernahme der Lohnkosten als Anreiz zur Aufnahme junger behinderter Menschen, Nachreifungs- und Qualifizierungsprojekte, Arbeits- und Bildungsassistenz sowie Studien- und Lehrlingsbeihilfen.

Psychisch beeinträchtigte, geistig behinderte und sinnesbehinderte Menschen: Da diese Menschen besonders Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben, wurde für sie ein eigener Förderungsschwerpunkt geschaffen.

Ältere Menschen mit Behinderung: Um präventiv den Verlust des Arbeitsplatzes zu verhindern, werden neben den bestehenden Maßnahmen zusätzlich Integrations​beihilfen sowie Arbeitsplatzsicherungsbeihilfen zur Förderung der inner- und ausserbetrieblichen Fortbildung forciert.

Begleitende Maßnahmen: Eine erfolgreiche Eingliederung in das Erwerbsleben setzt ein entsprechendes soziales Umfeld voraus, besonders im Bereich der Unterstützung der Mobilität sowie des Zuganges zu Informationen mit Hilfe neuer Technologien. Im Zuge einer „Technologieoffensive“ soll der Zugang zu Infor​mations– und Kommunikationstechnologien besonders Menschen mit Behinde​rungen eröffnet werden. Kenntnisse im Bereich der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie werden zukünftig für die Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes von wesentlicher Bedeutung sein.

Die Förderung der behindertengerechten Umwelt als Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Integration wird verstärkt, es werden Maßnahmen zur Erhö​hung der Mobilität von Menschen mit Behinderungen gesetzt. Behinderten​gerechtes Wohnen ist eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Daher sind über die behindertengerechte Ausstattung hinausgehende Förderungen erforderlich. Eine Zusammenarbeit mit den Ländern ist aufgrund der Verfassungslage unabdingbar.

Viele Unternehmen sind im Umgang mit behinderten Menschen nicht vertraut. Das Unternehmerservice soll helfen, durch organisatorische und technische Maß​nahmen behinderte Menschen optimal einsetzen zu können. Die Beratung umfasst z.B. die behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung, das Erkennen von individu​ellen Beschäftigungsmöglichkeiten, den Umgang mit Behinderungen, die Information über Fördermöglichkeiten und unternehmensrelevante Regelungen im Behindertenrecht. Zudem werden Förderungen für behindertengerechte bauliche und technische Ausstattungen von Betrieben und Arbeitsplätzen angeboten. In diesem Zusammenhang wurde bereits eine Kampagne zur Verbreitung eines ”normalen Bildes” von behinderten Menschen in Wirtschaftskreisen gestartet.

Die im Rahmen der Behindertenmilliarde geplanten Maßnahmen werden von den Bundesämtern für Soziales und Behindertenwesen abgewickelt. Zur Steuerung und Umsetzung in den Regionen werden alle relevanten Partner auf Landesebene ein​gebunden sowie bereits vorhandene Koordinationsstrukturen genutzt.

Parallel dazu werden auch im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik die Bemü​hungen des Arbeitsmarktservice zur beruflichen Integration von behinderten Menschen verstärkt. Im Jahr 2000 wurden rund 10.000 behinderte Menschen in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen einbezogen (eine detaillierte Beschreibung findet sich im ”Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung”, Leitlinie 7).

Mit den in 1.1.2.3. dargestellten Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, den Anteil der besetzten Pflichtstellen (derzeit 65%) und generell die Beschäftigungsquote der behinderten Menschen zu erhöhen bzw. die Zahl der arbeitslosen behinderten Menschen zu senken.

1.1.2.4. MigrantInnen

Die rund 740.000 legal in Österreich lebenden Ausländerinnen und Ausländer (9% der Gesamtbevölkerung) leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand im Land. Gleichzeitig ist diese Gruppe in verstärktem Maße von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung betroffen. Während die Arbeitslosenquote der Inländer im Jahres​durchschnitt 2000 nach nationaler Berechnungsmethode 5,7% betrug, lag sie bei den Ausländern mit 7,5% deutlich höher. Das erhöhte soziale Gefährdungsrisiko hängt stark mit den eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten für bestimmte Gruppen von Ausländern zusammen. Ausländer und Ausländerinnen sind ausserdem über​proportional in den Niedriglohnbranchen beschäftigt.

Das Regierungsübereinkommen sieht als grundsätzliche Zielrichtung vor, dass die Integration legal in Österreich lebender AusländerInnen Vorrang vor Neuzuzug haben soll.

Mit dem ”Integrationserlass” vom Juni 2000 wird das Arbeitsmarktservice ermäch​tigt, bestimmten Gruppen von Ausländern, die bereits langjährig in Österreich anwesend sind, den Zugang zur Arbeit zu erleichtern. Primäre Zielgruppen sind die Familienangehörigen von bereits langjährig in den Arbeitsmarkt integrierten Aus​ländern (Ehegatten und -gattinnen, die bereits mindestens fünf Jahre legal in Österreich anwesend oder nach achtjährigem Aufenthalt bereits aufenthaltsver​festigt sind) sowie jene - integrationspolitisch besonders wichtigen - Jugendlichen, die kurz vor Ende ihrer Schulpflicht zu ihrer Familie nach Österreich gekommen sind.

Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, eine laufende stufenweise Integra​tion in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Durch eine umfassende Studie sollen weitere Maßnahmen für den betroffenen Personenkreis vorbereitet werden. Gleichzeitig sollen die Auswirkungen der Integrationsmaßnahmen evaluiert werden.

Ausserdem ist ein vermehrtes Angebot an Sprachförderungsprogrammen im Kindergarten, in der Schule und für Personen im Erwachsenenalter geplant (siehe auch 1.1.1.1.). In einigen Bundesländern wird die Zugangsmöglichkeit für Migranten zum sozialen Wohnbau verbessert.

1.1.2.5. ArbeitnehmerInnenschutz

Der Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz und Maßnahmen gegen krank​machende Arbeitsbedingungen stellen einen wichtigen Bestandteil zur Verhinde​rung von finanzieller und sozialer Ausgrenzung dar.

Ein Indikator für arbeitsweltbedingte gesundheitliche Beeinträchtigungen sind die Arbeitsunfälle. Von 1990 bis 1999 verringerte sich die Zahl der Arbeits- und Wegunfälle (inkl. der Berufskrankheiten) von unselbständig und selbständig Erwerbstätigen um fast 30% (1990: 208.000; 1999: 147.000 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten). Die Zahl der in der Arbeit oder bei Arbeitswegen tödlich Verunfallten reduzierte sich um fast 50% (von 451 auf 239) und die Zahl der jähr​lich neu zuerkannten Unfallrenten um ca. ein Drittel (von 9.900 auf 6.300).

Durch präventive Arbeitsschutzmaßnahmen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene sollen die arbeitsweltbedingten Beeinträchtigungen noch weiter gesenkt werden.

1.1.2.6. Lebensbegleitendes Lernen

Der schnelle Wandel in der Berufswelt erhöht die Gefahr der sozialen Aus​grenzung für jene Personengruppen, die unzureichende Basisqualifikationen und Fähigkeiten für neue Wissensaneignungen mitbringen.

Die Förderung des ”Lebensbegleitenden Lernens” beinhaltet folgende armuts​bekämpfende Ziele: Nachholen von schulischen Qualifikationen, Frauenförderung, Sprachförderungsprogramme für Migrantinnen und Migranten, Umgang mit neuen Technologien. Das „Memorandum für das lebenslange Lernen“ der EU-Kommission wird hier wichtige Synergieeffekte bringen.

Das Nachholen des Pflichtschulabschlusses wird seit dem Schuljahr 2000/01 über das ESF-Ziel 3 – Programm gefördert. Personen, die von Ausgrenzung am Arbeitsmarkt bedroht sind (Migrantinnen und Migranten, sozial benachteiligte Gruppen, Problemgruppen, Minderheiten) sollen die Möglichkeit haben, den Pflichtschulabschluss nachzuholen und durch ergänzende Qualifizierungsmaß​nahmen mehr Chancen auf einen Arbeitsplatz erhalten. Zur Erleichterung des Einstieges in den Arbeitsmarkt werden vermehrt Qualifizierungsmaßnahmen zum Umgang mit den neuen Technologien angeboten.

Für erwachsene Migrantinnen und Migranten werden Deutschkurse und Kurse zur Basisbildung zur Verfügung gestellt. 

Im Sinne der Verbesserung der Rahmenbedingungen für lebensbegleitendes Lernen wurde die Inanspruchnahme für die Bildungskarenz erleichtert und befristet bis 2003 das Weiterbildungsgeld erhöht.

Ziel ist, die Inanspruchnahme – mit Schwerpunkt auf sozial benachteiligte Menschen – von Qualifikationsangeboten zu fördern und zu erhöhen.

1.2. Förderung des Zugangs aller zu Ressourcen, Rechten, Gütern und Dienstleistungen

1.2.1. Sozialschutzsysteme

Die Sozialversicherungssysteme und die Systeme universeller Sozialleistungen umfassen mehr als 90% des monetären Sozialleistungsvolumens, weniger als 10% werden nach einer Einkommensprüfung an sozial Benachteiligte ausbezahlt. 

Obwohl das System der sozialen Sicherheit in Österreich nicht überwiegend das Ziel verfolgt, ausschließlich den sozial Schwächsten zu helfen, sondern der gesamten Bevölkerung im Falle des Auftretens von Sozialrisken Leistungen anzu​bieten, kommen dennoch die Sozialleistungen in überproportionalem Ausmaß den einkommensschwächeren Haushalten zugute. Berücksichtigt man nur die Haus​halte mit Personen im erwerbsfähigen Alter, so entfallen mehr als die Hälfte der Sozialleistungen auf Haushalte in den unteren drei Einkommensdezilen. Im untersten Einkommenszehntel besteht das Haushaltseinkommen zu zwei Drittel aus Sozialleistungen.

Mehr als doppelt soviel der Haushalte mit Personen im erwerbsfähigen Alter würden ohne Bezug von Sozialleistungen unter der von EUROSTAT definierten Armutsgefährdungsschwelle liegen. 

Neben der Wirksamkeit der Sozialleistungen in ihrer Gesamtheit gibt es Rege​lungen und Leistungen, welchen bei der Armutsbekämpfung in Österreich eine besondere Rolle zukommt.

Ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von Armut bei älteren Menschen ist u.a. die über eine Ausgleichszulage organisierte bedarfsorientierte Mindestpension. Diese beträgt derzeit monatlich 8.437,- öS (613 E) für Alleinstehende und 12.037,- öS (875 E) für Ehepaare. Liegt die Pensionshöhe unter diesen Werten, dann wird die Differenz als Ausgleichszulage aus Steuermitteln zugezahlt. Die bedarfsorien​tierte Mindestpension wurde in der Vergangenheit oftmals wesentlich stärker als andere Leistungen angehoben. Der Ausgleichszulagenrichtsatz für einen Ein​personenhaushalt entsprach 1970 einem Drittel vom damaligen durchschnittlichen Nettolohn und ist bis heute auf über 50% vom gegenwärtigen durchschnittlichen Nettolohn angestiegen.

Österreich hat im Jahr 1993 ein umfassendes Pflegevorsorgesystem geschaffen. Als Geldleistung wurde das Pflegegeld eingeführt, auf das pflegebedürftige Perso​nen unabhängig von Einkommen und Vermögen sowie der Ursache der Pflege​bedürftigkeit einen Rechtsanspruch haben. Je nach Ausmaß der Pflegebedürftig​keit gebührt monatlich ein Pflegegeld in der Höhe von 2.000,- öS (145 E) bis 21.074,- öS (1.531 E). Rund 320.000 Personen beziehen in Österreich ein Pflege​geld. Da 90% der Pflegegeldbezieher zum untersten Einkommensfünftel gehören, leistet dieses einen wesentlichen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Parallel zum Pflegegeld wurde zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung über den flächendeckenden Ausbau der sozialen Dienste abgeschlossen. 

Die Familienleistungen Österreichs befinden sich im europäischen Spitzenfeld und werden großteils ohne Bedarfsprüfung an Haushalte mit Kindern ausbezahlt. Die Familienpolitik folgt dem Prinzip des horizontalen Familienlastenausgleiches, welches eine Umverteilung staatlicher Leistungen von Menschen ohne Kinder​betreuungspflichten zu jenen mit Unterhaltspflichten bewirkt. Trotz dieser Orien​tierung ist auch die vertikale Umverteilung zu den niederen Einkommensgruppen beachtlich. Die familienpolitischen Leistungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung: die Quote der Kinderarmut wird um mehr als die Hälfte reduziert, für Kinder aus AlleinverdienerInnen-Familien von 16% auf 6% und für Kinder von Alleinerziehenden von 33% auf 16%.

In der Krankenversicherung sind mehr als 99% der Wohnbevölkerung durch eigene Beiträge, durch beitragsfreie Mitversicherung oder durch eine für alle offene freiwillige Versicherung erfasst. Die ganz wenigen nicht in die Kranken​versicherung einbezogenen Personen haben bei finanzieller Bedürftigkeit Anspruch auf von der Sozialhilfe finanzierte Leistungen.

Ziel ist, die Solidarität und die hohe Wirksamkeit der Sozialsysteme aufrecht​zuerhalten, sie in Teilbereichen noch armutsfester auszugestalten und auf die ökonomischen, demografischen und sozialen Veränderungen entsprechend zu reagieren.

1.2.1.1. Kinderbetreuungsgeld

Diese familienpolitische Leistung wird ab 2002 in Kraft treten. Damit soll die Erzie​hung und Betreuung der Kinder als eine unverzichtbare Leistung aller Eltern im Interesse der gesamten Gesellschaft nachhaltig anerkannt und für einen bestimmten Zeitraum mitfinanziert werden. Entsprechend seinem Charakter als Familienleistung wird der Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld von einer (unselbständigen) Erwerbstätigkeit vor der Geburt eines Kindes abgekoppelt und besteht daher für alle Mütter und Väter. Das Kinderbetreuungsgeld ersetzt das derzeit geltende Karenzgeld, das eine Versicherungsleistung ist. 

Das Kinderbetreuungsgeld wird für die Dauer von zweieinhalb Jahren bzw. bei Teilung mit dem zweiten Elternteil für drei Jahre in der Höhe von 6.000,- öS (436 E) monatlich (Karenzgeld derzeit: 5.643,- öS bzw. 5.831,- öS/410 bzw. 424 E) ausbezahlt; für Eltern, die derzeit Karenzgeld für 18 Monate beziehen, wird dieses für Geburten ab 1.7.2000 um 12 Monate verlängert. Für Alleinerziehende und sozial benachteiligte Paare wird es weiter einen Zuschuß von 2.500,- öS (182 E) monatlich geben.

Von den insgesamt 30 bzw. 36 Monaten Bezugsdauer werden 18 Monate als pensionsmitbegründende Beitragszeit gelten, der Rest bleibt wie bisher Ersatzzeit. Die Finanzierung des Kinderbetreuungsgeldes (Mehrkosten gegenüber dem Karenzgeld: 9 Mrd.öS/654 Mio.E) erfolgt aus dem Familienlastenausgleichsfonds.

Mit dem Kinderbetreuungsgeld wird die Zuverdienstgrenze im Vergleich zur derzeitigen Regelung stark erhöht (200.000,- öS/14.535 E brutto jährlich), womit der Wieder- bzw. Ersteinstieg in das Erwerbsleben sowie auch die verstärkte Inan​spruchnahme der Elternkarenz durch Väter gefördert werden soll. Der arbeits​rechtliche Kündigungsschutz bleibt für 24 Monate erhalten.

Das Kinderbetreuungsgeld wird für die sozial benachteiligten Haushalte aufgrund seiner Höhe und der verlänger​ten Bezugsdauer einen substantiellen Beitrag zur finanziellen Armutsvermeidung leisten. Unter den neu anspruchsberechtigten Müttern bzw. Eltern sind neben (auslän​dischen) Hausfrauen, selbständig tätigen Frauen und Bäuerinnen ausserdem Studie​rende, junge arbeitssuchende Frauen, als “neue Selbständige” tätige Frauen sowie geringfügig Beschäftigte und freie DienstnehmerInnen, die derzeit keinen Anspruch bzw. nur Anspruch auf das halbe Karenzgeld haben und in der Regel nur über unterdurchschnittliche Einkommen verfügen. 

Ausserdem könnte damit auch ein Beitrag zur angestrebten Verringerung der Einkommensdifferenziale zwischen Männern und Frauen geleistet werden. Die neue Regelung könnte Anreize für Männer schaffen, sich mehr der Kinder​betreuung zu widmen, ohne die Erwerbstätigkeit ganz zu unterbrechen. Wird die Kinderbetreuung fairer zwischen den Eltern aufgeteilt, so verbessern sich v.a. die beruflichen Karrieremöglichkeiten der Mütter (zu weiteren Maßnahmen bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Beruf siehe 1.1.1.2.).

Ziele sind die Anspruchsberechtigung aller Eltern (unabhängig von vorange​gangener Berufstätigkeit und sozialem Status), eine Erhöhung der Wahlfreiheit, die Erleichterung der Erst- bzw. Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit und eine verbesserte Kinderbetreuung.

1.2.1.2. Familienbeihilfen

Ab 2003 werden die Familienbeihilfen für Kinder ab 3 Jahren jeweils um 100,- öS (7 E)erhöht.

1.2.1.3. Eigenständige Alterssicherung der Frauen

Das gegenwärtige Pensionsversicherungssystem sichert Frauen im Alter eine Pension aufgrund eigener Erwerbsarbeit oder über die aus der Ehe mit einem berufstätigen Ehepartner abgeleiteten Witwenpension. Beide Formen der Alters​versorgung haben ihre Probleme: Zum einen verliert die Ehe für einen größeren Teil der Menschen aufgrund veränderter Lebensformen ihren verlässlichen Versor​gungsaspekt, zum anderen führen durch die unregelmäßigen Erwerbsbiografien die Pensionsansprüche aus der Erwerbsarbeit bei einem Teil der Frauen nicht zur wünschenswerten Sicherheit in der Altersversorgung. Versicherungslücken und niedrigere Bemessungsgrundlagen führen zu niedrigeren Pensionsansprüchen der Frauen.

Die Bundesregierung plant, jenen Frauen, die bisher keine eigenständigen Pensionsansprüche hatten, eine eigene Pension zu ermöglichen. Im Rahmen einer Expertenkommission zur Pensionsreform sollen die diesbezüglichen Fragen in dieser Legislaturperiode abgeklärt werden. Als erster Schritt wird ab 2002 ein Teil der Kinderbetreuungszeit als pensionsbegründende Beitragszeit angerechnet.

1.2.1.4. Mindestsicherung

Pensionsversicherung

Jene Menschen, die grundsätzlich einen Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung (Direktpension oder Hinterbliebenenpension) erworben haben, wird eine Ausgleichszulage gewährt, wenn das Gesamtein​kommen des Pensionsbeziehers und seines im selben Haushalt wohnenden Ehe​partners unterhalb des jeweils anzuwendenden Ausgleichszulagenrichtsatzes liegt. Diese bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ein wichtiges Instrument zur Vermei​dung von Altersarmut. 

Das fiktive Ausgedinge (Einkommensanrechnung eines Pauschalbetrages bei Aufgabe eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes) im Ausgleichszulagen​recht der Pensionsversicherung der Bauern entspricht immer seltener der realen Situation v.a. bei den Kleinstpensionen. Die Bundesregierung plant eine schritt​weise Senkung des fiktiven Ausgedinges. Als erster Schritt wurde seit 2001 der Anrechnungsbeitrag für das fiktive Ausgedinge von 30% auf 28% des jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatzes abgesenkt.

Arbeitslosenversicherung

In der Arbeitslosenversicherung gilt seit 2001 ein neuer Berechnungsmodus für das Arbeitslosengeld. Für  LeistungsbezieherInnen mit niedrigem Einkommen, die einen Arbeitslosengeldanspruch unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz (8.437,- öS/613 E) haben, wurde die Nettoersatzrate auf 60% (für Personen ohne Anspruch auf Familienzuschlag) bzw. 80% (für Personen mit Sorgepflichten) ange​hoben. Für Selbständige soll eine freiwillige Arbeitslosenversicherung eingeführt werden. Damit soll auch für JungunternehmerInnen, UmsteigerInnen und neue Selbständige  eine soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit geschaffen werden. Diese Selbstversicherung soll ab 2002 in Anspruch genommen werden können.

Sozialhilfe

Die Sozialhilfe hat die Aufgabe, hilfsbedürftigen Menschen die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Die Sozialhilfe bietet Hilfen an, wenn der Lebensbedarf nicht durch den Einsatz der eigenen Kräfte und Mittel, durch verpflichtende familiäre Unterhaltsleistungen oder durch sozialversicherungsrecht​liche oder sonstige Sozialleistungen gesichert werden kann.

Das dichte Netz der der Sozialhilfe vorgelagerten Sozialschutzsysteme (Familien​leistungen, bedarfsorientierte Mindestpension, universelle Pflegegeldleistungen, Leistungen für Langzeitarbeitslose) hat zur Folge, dass vom Volumen her den Sozialhilfeleistungen der Länder im gesamten Sozialschutzsystem nur vergleichs​weise geringe Bedeutung zukommt. 

Die Länder werden sich in enger Zusammenarbeit mit dem Bund um eine Optimie​rung im Sinne einer nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation der von Armut bzw Armutsgefährdung betroffenen Menschen bemühen. Zu stärken ist dabei ins​besondere die Vernetzung, Strukturierung und Koordinierung verschiedener Formen der Unterstützung des Bundes und der Länder zur Vermeidung der sich aus Schnittstellenproblemen ergebenden nachteiligen Folgen. Dabei kommt ein ganzheitlicher Planungsansatz auf individueller („koordinierte Hilfeplanung“) wie auf übergeordneter („Sozialplanung“) Ebene zum Tragen, der den Menschen in allen seinen Lebensfeldern (Wohnen, Arbeit, soziale Integration etc.) erfasst und sich um die Miteinbeziehung von Betroffenen, ExpertInnen und Hilfsorganisationen bemüht. 

Hervorzuheben ist die Notwendigkeit einer stärkeren Betonung des aktivierenden Charakters sozialer Hilfsleistungen, indem – sofern möglich – 

die (Wieder-)Eingliederung in  den ersten Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Bemü​hungen zu stehen hat, unter besonderer Berücksichtigung der Schaffung von dieses Ziel begünstigenden Rahmenbedingungen (zB Kinderbetreuung).

Der Bund wird auf Basis einer nun abgeschlossenen Studie über die derzeitige Situation der Sozialhilfe die Länder zu einer Reformarbeitsgruppe einladen, deren Aufgabe es sein soll, die Sozialhilfe mit dem Ziel einheitlicher Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. 

1.2.1.5. Ausbau der aktivierenden Elemente in den Sozialschutzsystemen

Neben den im NAP-Beschäftigung dargestellten Ausbau von aktivierenden Leistungen, den Maßnahmen zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe 1.1.1.2. und 1.2.1.1.) und den Aktivitäten im Behindertenbereich (siehe 1.1.2.3.) ist auf Neuerungen im Bereich der Invaliditätspensionen hinzu​weisen.

Bis vor kurzem hatten Invaliditätspensionen fast ausschließlich die Funktion, einen finanziellen Ersatz für die eingeschränkte bzw. verlorene Arbeitsfähigkeit zu bieten. Maßnahmen für die Wiedereingliederung in das Erwerbsleben waren nur sekundär. Es gibt nun verstärkte Bemühungen im Zusammenhang mit der Renten​gewährung eine Wiedereingliederung in das Erwerbsleben anzustreben. Mit begleitenden aktivierenden Maßnahmen soll der möglichen sozialen Ausgrenzung von Invaliden vorgebeugt werden.

Zunächst muss durch verschiedene Maßnahmen der Rehabilitation versucht werden, die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen wiederherzustellen. Ferner ist die Gewährung der Invaliditätsrenten zeitlich befristet. Erst wenn die Wiederein​gliederung trotz Eingliederungsmaßnahmen nicht möglich ist, fällt die Invalidi​tätspension an bzw. wird sie weitergewährt. Es ist nun auch ein Nebeneinander von Invaliditätsrente und Erwerbseinkommen möglich, wobei die Rente als sogenannte Teilrente ausgezahlt wird. 

Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, den Wiedereintritt der Invaliden in das Erwerbsleben zu erleichtern.

1.2.2. Wohnen

In Österreich ist das Angebot an Wohnraum insgesamt ausreichend, jedoch beste​hen für sozial benachteiligte Menschen Zugangsprobleme zu adäquaten kosten​günstigen Wohnungen. 

Jährlich werden für die direkte Wohnbauförderung rund 33 Mrd.öS (2,4 Mrd.E) ausgegeben, 30,5 Mrd.öS (2,2 Mrd.E)im Rahmen der Objektförderung und 2,5 Mrd.öS (182 Mio.E)für die Subjektförderung. Laut einer WIFO-Studie erhalten rund 50% bis 60% aller Haushalte Mittel aus der Wohnbauförderung, wobei Haus​halte mit mittleren und höheren Einkommen stärker profitieren als jene mit niederen Einkommen. 

Neben den Wohnbeihilfen der Bundesländer gibt es im Bereich der Subjekt​förderung für Personen mit geringen Einkommen die Mietzinsbeihilfe des Bundes sowie die in den Ländern unterschiedlich geregelten und im Rahmen der Sozial​hilfe gewährten Mietbeihilfen.

In einigen Ländern gibt es Initiativen, das Instrument der Wohnbauförderung stärker für sozial Schwächere einzusetzen, um so seine soziale Treffsicherheit zu erhöhen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Versorgung mit adäquatem Wohnraum wesentlich gebessert. 1990 waren 61% aller Wohnungen Kategorie A-Wohnungen und 10% Kategorie C+D-Wohnungen. 1999 gab es bereits 83% Kategorie A-Wohnungen und nur mehr 5% Kategorie C+D-Wohnungen. Der Anteil der Kate​gorie C+D-Wohnungen soll weiter gesenkt werden. Ziel ist eine beschleunigte Fortführung dieser Entwicklung.

1.2.3. Gesundheitliche und pflegerische Versorgung

Krankenversicherung

Österreich verfügt über ein gut ausgebautes System der Gesundheitsversorgung. Mittelpunkt dieses Systems stellt die als Pflichtversicherung organisierte Soziale Krankenversicherung dar. Rund 99 % der österreichischen Bevölkerung ist darin erfasst. Alle krankenversicherten Personen verfügen über einen gleichen Zugang zu den stationären und ambulanten Gesundheitsleistungen. Für bestimmte Leistungen der Sozialen Krankenversicherung werden Zuzahlungen eingehoben (z.B. Rezeptgebühr, Krankenscheingebühr, Spitalskostenbeitrag..). Um die Selbst​beteiligung sozial verträglich zu gestalten, sind einkommensschwache Personen (derzeitiger Grenzbetrag 8.437,- öS/613 E für Alleinstehende bzw. 12.037,- öS/875 E für Ehepaare/Lebensgefährten) bzw. Personen, die infolge von Krankheit über​durchschnittliche Ausgaben nachweisen (Grenzbetrag 9.703,- öS bzw. 13.843,- öS/705 E bzw. 1.006 E), von der Rezeptgebühr und damit von allen anderen Zuzahlungen befreit.

In einer Studie soll erhoben werden, welcher Personenkreis jetzt keinen Kranken​versicherungsschutz hat. Sollten im überwiegenden Ausmaß einkommens​schwache Personen davon betroffen sein, werden weitere Maßnahmen für eine Einbeziehung dieser Personen in die Krankenversicherung überlegt.

Versorgungsdichte

Da einer stark überdurchschnittlichen Versorgungsdichte vor allem mit ärztlicher Leistung in den Ballungsgebieten immer noch vereinzelte Versorgungslücken in den ländlich-peripheren Regionen gegenüberstehen, wird eine gleichmäßigere regionale Verteilung der Zugangsmöglichkeiten angestrebt.

Gesundheitsförderung/Gesundheitsvorsorge

Die Zusammenhänge von Gesundheit und Lebensumständen (wie guter Zugang zur Bildung, Arbeit, gesunder Ernährung, Wohnbedingungen und medizinischer Versorgung) bilden die Basis für vom Bund und den Ländern unterstützte Gesund​heitsförderungsprogramme (Gesunde Regionen, Betriebliche Gesundheits​förderung, Gesundheitsfördernde Krankenhäuser und Schulen). Diese Programme bieten – hier vor allem den sozial schwächeren Bevölkerungsteilen - eine Grund​lage für die Entwicklung und Förderung von Gesundheit.

· Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen

Als wichtige Maßnahme im Bereich der Gesundheitsvorsorge ist das „Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm“ zu erwähnen. Ziel dieses Programmes ist die Förderung der Gesundheit von Mutter und Kind. Seit der Einführung dieses Programmes ist die relativ hohe Säuglingssterblichkeit von 23,8 Promille im Jahre 1974 auf 4,4 Promille im Jahre 1999 gesunken. Der österreichische Wert liegt nunmehr deutlich unter dem Durchschnittswert der EU. Dieses Programm, welches derzeit mit einem sozial gestaffelten Mutter-Kind-Pass-Bonus verbunden ist, bein​haltet sowohl Untersuchungen der Schwangeren als auch Untersuchungen des Kindes bis zum 5.Lebensjahr. Fast 90% der schwangeren Frauen nehmen diese Untersuchungen in Anspruch. Durch die geplante Koppelung des Kinder​betreuungsgeldes an die Untersuchungen im Mutter-Kind-Paß soll es zu einem weiteren Anstieg der Inanspruchnahme kommen.

· Gesundenvorsorgeuntersuchungen

Seit den 70er Jahren werden von der sozialen Krankenversicherung  Vorsorge​untersuchungen angeboten, die durch Früherkennung und Frühbehandlung von Krankheiten die Heilungs- und Behandlungschancen verbessern sollen. Diese Untersuchungen können von in Österreich lebenden Personen ab dem 19.Lebensjahr einmal jährlich  in Anspruch genommen werden. Sie stehen auch denjenigen, die nicht bei der sozialen Krankenversicherung versichert sind, zur Verfügung. Die Anzahl der Basisuntersuchungen konnte in den letzten 10 Jahren von 320.000 auf 640.000 (1999) verdoppelt werden. Informationskampagnen sollen für eine höhere und eine gleichmäßigere regionale Inanspruchnahme dieser kostenlosen Leistungen sorgen.

· Betreuung von Alkoholkranken

Rund 10% der erwachsenen ÖsterreicherInnen erkranken im Laufe ihres Lebens an Alkoholismus und rund 40% trinken mehr Alkohol, als die WHO für unbedenk​lich erachtet. Zentrales Ziel ist daher die Förderung eines kritischen Bewußtseins gegenüber den Risiken des Alkoholgebrauches, sowie die Früherkennung und Früherfassung alkoholismusgefährdeter und –abhängiger Personen. In Überein​stimmung mit den entsprechenden Zielvorgaben auf europäischer Ebene wird eine Reduktion des Alkoholkonsums angestrebt. 

Zur Unterstützung der Zielerreichung wurde auf Bundesebene Anfang 2000 die „Alkoholkoordinations- und Informationsstelle (AKIS)“ gegründet, die als zentrale Drehscheibe für suchtpräventive Aktivitäten im Alkoholbereich fungiert. 

· Betreuung von Drogenabhängigen

Die illegalen Drogen verursachen in Bezug auf den Gesundheitsstatus der österreichischen Bevölkerung verglichen mit Alkohol und Tabak quantitativ vergleichsweise geringe Probleme. Die Zahl der sogenannten „problematischen Konsumenten“ wird als stabil eingeschätzt; die Gesamtzahl der drogenbezogenen Todesfälle ist seit Mitte der 90-er Jahre gesunken. Soziale Problemlagen wie z.B. Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung gelten als Mitverursacher für Drogen​missbrauch und –abhängigkeit.

Zentrales gesundheitspolitisches Ziel ist eine möglichst suchtfreie Gesellschaft und die Verhinderung von gesundheitlichen Schäden durch den Konsum von Drogen (Motto: Vorbeugen vor Behandlung, Helfen statt Strafen).

Sowohl im Bereich der Primär-, als auch der Sekundärprävention werden Aktivi​täten seitens des Bundes und der Länder finanziell unterstützt bzw. koordiniert. So fördern Bund und Länder Einrichtungen mit Betreuungsangeboten für Personen mit Drogenproblemen und versuchen auch in diesem Bereich Qualitätsstandards (vereinheitlichte Klientendokumentation) zu etablieren und zu sichern. In einigen Bundesländern wurde das Projekt „Check it“ , welches auf Rave-Parties On-Site-Tests von „Ecstasy-Tabletten“ mit sekundärpräventiven Aktivitäten verbindet, auch vom Bund finanziell unterstützt. 

Patientencharta

Zur Förderung des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen PatientenInnen und Leistungsanbietern wurden die Patientenrechte durch den Abschluß der soge​nannten „Patientencharta“ verstärkt. Der Bund hat bereits mit sechs Bundes​ländern eine derartige Vereinbarung abgeschlossen und ist bestrebt, auch mit den restlichen drei Bundesländern eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Diese Patientenrechte beinhalten Vereinbarungen über das Arzt-Patienten-Verhältnis (z.B. Recht auf Information, Durchsetzung von Schadensansprüchen). 

In den letzten Jahren wurden in allen Bundesländern sogenannte Patientenanwälte verankert. Diese Patientenanwälte sind weisungsfrei und haben neben Informa​tions- und Beratungspflichten, Mißständen im medizinischen Versorgungsbereich nachzugehen. Diese Einrichtungen helfen vor allem sozial schwächeren Personen, ihre Mitbestimmung zu stärken und ihre Ansprüche durchzusetzen.

Niederschwellige Angebote

Da soziale Randgruppen und sozial benachteiligte Personen die Einrichtungen des Gesundheitswesens nicht in dem Maße, indem es für diese Gruppen notwendig wäre, in Anspruch nehmen, wird bei vorhandenen Einrichtungen gezielter Barriereabbau forciert (z.B. verstärkter Einsatz von Dolmetschern in Spitälern). 

Der Bund selbst fördert seit Mitte der 80-er Jahre die AIDS-Hilfen (dezentral organisiert) als niederschwellige Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für Betroffene und Angehörige. Dieses Beratungs- und Betreuungsangebot kommt defacto vorwiegend benachteiligten Gruppen zugute.

Ziel ist eine qualitative und quantitative Ausweitung der niederschwelligen Angebote zur Gesundheitsvorsorge sozial benachteiligter Menschen.

Schnittstellen im Gesundheitsbereich

Um eine – derzeit nicht immer funktionierende – lückenlose medizinische und pflegerische Betreuungskette von Patienten zu gewährleisten, wird eine weitere Verbesserung der Schnittstellen im Gesundheitsbereich (z.B. Kranken​haus/Pflegeheim/Soziale Dienste ...) angestrebt.

In einzelnen Bundesländern versuchen die sogenannten „Sozial- und Gesund​heitssprengel“ dieser Aufgabe nachzukommen. Weitere Pilotprojekte sind im Laufen. Geplant ist eine Sammlung laufender Projekte, um nach Evaluierung dieser Projekte sogenannte „Models of good practice“ zu finden.

Pflegevorsorge

Das Risiko der Pflegebedürftigkeit hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem entwickelt. Österreich hat als eines der ersten europäischen Länder auf die geänderten Verhältnisse reagiert und in einer gemeinsamen Aktion von Bund und Ländern ein umfassendes System der Pflege​vorsorge entwickelt, das einerseits monetäre Leistungen („Pflegegeld“) und andererseits die Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an pflegerischen und sozialen Dienstleistungen durch die Länder vorsieht. 

Auf Grund der entsprechenden Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art 15a B-VG aus dem Jahr 1994 haben die Länder in ihrem Bereich Bedarfs- und Entwicklungsplanungen durchgeführt und setzen diese nunmehr bis 2010 laufend um.

Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme durch die Länder (1995, 1996, 1997) waren in Österreich etwa 5.700 Pflege- und Betreuungs​personen (auf Vollzeitäquivalente umgerechnet) im ambulanten Bereich aktiv. Im Jahre 2010 werden österreichweit etwa 9.500 Pflege- und Betreuungspersonen benötigt werden. Gegenüber den Ausgangsjahren 1995/96/97 wird der Bedarf bis 2010 den Iststand damit um zwei Drittel übersteigen.

In Österreich gab es zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme durch die Länder (1995, 1996, 1997) 65.000 Heimplätze, das entspricht 126 Plätzen pro 1.000 Einwohner mit 75 und mehr Jahren. 56 Prozent der Heimplätze wurden als Pflege​plätze geführt bzw. von pflegebedürftigen Personen belegt. Für das Jahr 2010 soll es ein Angebot an rund 70.000 Heimplätzen geben. Gegen​über den Ausgangs​jahren 1995/96/97 wäre somit das Angebot um acht Prozent höher. Der Anteil der Pflegeplätze an den Heim​plätzen insgesamt sollte sich laut den Plänen von 56 Prozent zum Zeitpunkt der Bestands​aufnahme auf 73 Prozent im Jahr 2010 erhöhen.

Um auf Grund der aktuellen demografischen Entwicklung drohende Versorgungs-engpässe im Pflegeheimbereich zu vermeiden, besteht ein wesentliches Ziel der Länder in der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes, sodass pflege​bedürftige Personen mit geringerem Pflegebedarf als Alternative zur Heimunter​bringung - mit Unterstützung sozialer Dienste - verstärkt in ihrem lokalen/sozialen Umfeld verbleiben können, wodurch für Personen mit erhöhtem Pflegebedarf eine auch längerfristig ausreichende Zahl an Plätzen in Betreuungseinrichtungen gesichert werden kann (Pflegeplätze statt Wohnplätze).

Für Teilbereiche (z.B. „psychosoziale Versorgung“) haben sich weiterführende bzw. ergänzende Planungen als erforderlich erwiesen, welche sich im Sinne der koordinierten und ganzheitlichen Hilfe nicht zuletzt mit Schnittstellen-Proble​matiken (z.B. zwischen Gesundheits- und Sozialleistungen) befassen.

Damit Hand in Hand geht die Verbesserung der Qualifikation des in der Arbeit mit älteren und behinderten Menschen tätigen Personals, wofür die Schaffung eines durchlässigen, modularen Ausbildungssystems ein erster wichtiger Schritt ist.

Schließlich gilt es, Mindeststandards für Pflegeeinrichtungen und ihre Leistungen weiterzuentwickeln, sowie die Rechte von deren BewohnerInnen (z.B. im Hinblick auf freiheitsbeschränkende Maßnahmen) aus konsumentenrechtlichen Erwägun​gen zu stärken bzw in ausreichendem Maß festzuschreiben. 

1.2.4. Strukturschwache ländliche Regionen

Trotz der im letzten Jahrzehnt feststellbaren Verringerung der Unterschiede bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung zwischen ländlichen und städtischen Regionen ist die Armutsgefährdung im ländlichen Bereich noch immer deutlich größer als in städtischen Regionen. Als für den ländlichen Raum spezifische Faktoren erweisen sich geringere Erwerbschancen, niedrigeres Lohnniveau, geringeres Angebot an kommunalem Wohnraum, Bildungs-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und Lücken in der Verkehrsinfrastruktur.

Initiativen zur Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze auch in peripheren Regionen werden fortgeführt und Begleitmaßnahmen zur Erhöhung der Erwerbs​beteiligung und der sozialen Integration intensiviert. Möglichkeiten der Tele​kommunikation werden Perspektiven für qualifizierte Arbeitsplätze jenseits urbaner Zentren bieten. Von großer Bedeutung ist die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und ein ausreichendes Angebot an Wohnmöglichkeiten.

Mit der Verbesserung der Infrastruktur, weiterer Schaffung hochwertiger Arbeits​plätze (auch durch Zugang zur Telekommunikation) wird das Ziel eines Anstiegs der Einkommen verfolgt.

Dafür werden u.a. die Instrumente der regionalen Strukturfondsförderungs​programme (Ziel 1, Ziel 2 Programme, LEADER + und INTERREG) sowie des Programmes für die Entwicklung des ländlichen Raums eingesetzt.

Die Bundesregierung strebt für die nächsten Finanzausgleichsverhandlungen eine Reform des abgestuften Bevölkerungsschlüssels zugunsten der kleineren Gemein​den an.

Die nationalen und ein Teil der EU-kofinanzierten Programme zur Sicherung eines adäquaten Einkommens für bäuerliche Betriebe und für die Stärkung der agrarischen Regionen tragen zur Armutsvermeidung bei und sollen in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, wobei sich Österreich bei der EU für eine noch stärkere soziale Komponente v.a. bei den Marktordnungsprämien einsetzen wird.

Die öffentlichen Gelder für die verschiedenen Ziele der Agrarpolitik und der Abgeltung der Umweltleistungen machten 1999 je Familienarbeitskraft in der Land- und Forstwirtschaft im Bundesdurchschnitt etwa 100.000,- öS bzw. 7.267 E aus. Dadurch fallen deutlich weniger Betriebe unter die Armutsgrenze. Besondere Bedeutung kommt den Förderungen im Bergbauerngebiet zu, wo die natürlichen und strukturellen Voraussetzungen für die Erwirtschaftung befriedigender Einkom​men noch ungünstiger sind. Die EU-kofinanzierte Förderungsmaßnahme Ausgleichszulage für die Bergbauernbetriebe ist in mehrfacher Hinsicht armuts​hemmend und zwar durch die Größendegression, durch den neu eingeführten Sockelbetrag und durch die Reduzierung der Mindestfläche von 3 auf 2 Hektar.

Hinsichtlich einer optimalen Umsetzung der Agenda 2000 hat Österreich budgetär vorgesorgt, dass in den kommenden Jahren mit entsprechenden nationalen Kofinanzierungsmitteln alle Möglichkeiten zur Lukrierung der EU-Mittel ausgeschöpft werden können.

Seitens des Bundes gibt es die Aktion Konsolidierungskredit für bäuerliche Betriebe, die unverschuldet in Not geraten sind und  hochverzinsliche Kredite haben. Diese Kredite können in Notsituationen in zinsbegünstigte Kredite umge​wandelt werden. Im Rahmen der Österreichischen Bauernhilfe als finanzielle Direkthilfe in Notsituationen werden von den jeweiligen Bundesländern zusätzliche Notstandshilfedarlehen (bis zu 0% Verzinsung) gewährt.

1.2.5. Zugang zu Recht und gesellschaftlicher Teilhabe

Verfahrenshilfe

Durch die „Verfahrenshilfe“ werden jene Personen, die außerstande sind, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, vorläufig von der Pflicht zur Bezahlung der Prozeßkosten befreit. Diesen Personen wird auch ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Damit werden für einkommensschwache Personen die monetären Schran​ken beim Zugang zum Zivilprozessrecht reduziert.

Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit

In Österreich gibt es eine eigene Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit mit eigenen Senaten für diese Verfahren. Neben den hauptberuflichen Richtern werden von den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und –nehmerInnen entsandte Laien​vertreterInnen beigezogen. Die Verfahren sind für die Betroffenen im Regelfall kostenlos; darüberhinaus stellen die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer​Innen auch eine Rechtsvertretung zur Verfügung bzw. werden Anwaltskosten übernommen. In den Verfahren geht es überwiegend um Ansprüche bei Beendi​gung des Arbeitsverhältnisses bzw. um Anträge auf sozialrechtliche Leistungen.

Befreiung von der Telefongrundgebühr

Vor allem für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen sowie für einkom​mensschwache Personen stellen aufgrund der vielfach eingeschränkten Mobilität erleichterte Zugangsmöglichkeiten zu den neuen Kommunikationstechnologien eine Voraussetzung für soziale Teilhabe dar. Das Fernsprechentgeltzuschuss​gesetz, seit 1.Jänner 2001 in Kraft, schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Inanspruchnahme der Telefon-Grundgebührenbefreiung bei konzessionierten Festnetzbetreibern und Mobilfunk-Betreibern.

Zu den Anspruchsberechtigten zählen SozialhilfeempfängerInnen, Pflegegeld​bezieherInnen, behinderte Menschen, Pensionisten, Studenten sowie Arbeitslose. Derzeit haben 280.000 ÖsterreicherInnen Anspruch auf Grundgebührenbefreiung. Der Anspruch kann bei jenen Betreibern eingelöst werden, die mit dem Infrastruktur​ministerium eine vertragliche Vereinbarung über die Erbringung dieser Sozial​leistung abschließen. Derartige Vereinbarungen sehen als Leistung der Betreiber den Anschluß ohne Grundgebühr und gebührenfreies Telefonieren ins Festnetz in der Regionalzone zur Geschäftszeit für mindestens 1 Stunde vor. Der Betreiber erhält im Gegenzug pro Anspruchsberechtigtem 190,- öS (14 E) refundiert. Für diese Refundierungen ist seitens des Infrastrukturministeriums ein Betrag von jährlich bis zu 750 Mio.öS (55 Mio.E) vorgesehen.

Begünstigte Verkehrs- und Sozialtarife

Der Bund, die Länder und Gemeinden bieten einkommensschwachen, älteren, behinderten Personen und jungen Menschen begünstigte Tarife und teilweise auch einen kostenlosen Zugang für Verkehrs- und Transportdienste und für Kultur-, Bildungs- und Erholungsangebote.

2. Den Risiken der Ausgrenzung vorbeugen

2.1. Nutzung der Informations- und Kommunitationstechnologien

Mit den neuen Informations- und Kommunika​tionstechnologien besteht die Möglichkeit, sozial benachteiligte Menschen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen verstärkt in die wissensbasierte Wirtschaft und Gesellschaft einzubinden.

Im Regierungsübereinkommen wird das Ziel formuliert bis 2003 die grundlegenden Verwaltungsdienste auch in elektronischer Form über das Internet anzubieten. Bis 2005 sollen schrittweise alle Verwaltungswege elektronisch abgewickelt werden können. Dadurch sollen die Zugangsmöglichkeiten zu den öffentlichen Dienst​leistungen spürbar verbessert, die Transparenz gesteigert und deren Verfahrens​dauer deutlich reduziert werden. Der Einsatz von Informations- und Kommuni​kationstechnologien in der öffentlichen Verwaltung ermöglicht sozial schwachen Personen, die in besonderem Ausmaß öffentlicher Unterstützungen bedürfen, eine rasche elektronische Kontaktaufnahme mit Behörden und Abwicklung von Trans​ferleistungen und Behördenwegen.

Die österreichische Bundesregierung hat zur konkreten Umsetzung von Rats​beschlüssen mit der Initiative „e-Austria in e-Europe“ die Grundlage für eine Reihe von Aktivitäten, Maßnahmen und Vorhaben gelegt, die Österreich den nahtlosen Übergang in die Wissensgesellschaft ebnen sollen. 

Im Rahmen der Initiative e-Austria in e-Europe wird in Österreich der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in Schulen und die Forschungsvernetzung besonders gefördert. Spezifische Maßnahmen werden ebenfalls verstärkt für ältere Personen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Frauen gesetzt (siehe dazu auch “Nationaler Aktionsplan für Beschäftigung”, Leitlinien 5 und 15 sowie 1.1.2.2. und 1.1.2.3. in diesem Bericht).

Auf Länderebene bestehen eine Reihe von Aktionen und Vorhaben, durch finanzielle Anreize den Zugang zu den Informations- und Kommunikations​technologien zu unterstützen, spezifische Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten und Vernetzungen in den strukturschwachen Regionen zu fördern.

2.2. Solidarität in der Familie

Neben materiellen Absicherungen für Familien (siehe 1.2.1.) und geeigneten Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe 1.1.1.2.) ist es Aufgabe der Familienpolitik, bei innerfamiliären Problemen für die Familien​angehörigen entsprechende Unterstützungen vorzusehen.

Pflegebetreuung durch Angehörige

Ein Großteil der Betreuung von Pflegebedürftigen geschieht durch Familien​angehörige. Um pflegende Angehörige sozialversicherungsrechtlich abzusichern wurde in der Pensionsversicherung die Möglichkeit einer begünstigten Weiter​versicherung für Personen geschaffen, die einen nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld in der Höhe der Stufe 4,5,6 oder 7 betreuen und aus diesem Grund ihre Erwerbstätigkeit aufgeben mußten.

Eine Zielsetzung der Bundesregierung und der Länder besteht in der Aus- und Weiterbildung sowie Supervision von Pflegepersonen. In diesem Zusammenhang werden Projekte gefördert. Als Maßnahme zur Qualitätssicherung wurde vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen eine Beratungsstelle für Pflegende geschaffen.

Weiters sind mehr Entlastungsangebote für Betreuungspersonen, wie Kurzzeit​pflegebetten in Pflegeheimen und Pflegeeinrichtungen, die Pflegebedürftige auch tage- oder stundenweise aufnehmen und der Ausbau von Tageszentren geplant.

Unterhaltsvorschuss

Alleinerziehende sind einem überproportionalen Armutsgefährdungs​risiko ausgesetzt. Dieses wird u.a. verstärkt, wenn der Unterhalts​schuldner (zumeist der Vater) den finanziellen Unterhaltspflichten nicht nach​kommt. Das Unterhaltsvorschussgesetz soll diesem zusätzlichen Armutsrisiko entgegenwirken. Ist ein Unterhaltsschuldner bei den Unterhaltszahlungen zugun​sten von Minder​jährigen säumig, besteht die Möglichkeit eines staatlichen Unter​haltsvorschusses. Im Jahr 2000 wurden in 38.000 Fällen insgesamt 1,1 Mrd.öS bzw. 80 Mio.E vom österreichischen Staat bevorschusst. Über die Gerichte wird dann die Einhe​bung der Beträge von den säumigen Unterhaltsschuldnern betrieben. 

Geschiedene in prekären sozialen Verhältnissen

1999 wurde ein neuer Unterhaltstatbestand in das Ehegesetz eingeführt. Einem geschiedenen Ehegatten ist unabhängig vom Verschulden an der Scheidung Unterhalt nach dessen Lebensbedarf zu gewähren, so lange dieser Person nicht zugemutet werden kann, sich selbst zu erhalten. Es geht dabei vor allem um jene Fälle, in denen ein Ehegatte - in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist dies zumeist die Frau - nach der Eheschließung die Berufsausbildung abgebrochen oder den Beruf aufgegeben und durch Jahre hindurch die Kinder betreut und den Haushalt geführt hat. Durch diese gesetzliche Reform sollen Härtefälle abgefangen und Geschiedene vor dem Abgleiten in die Armut bewahrt werden. Die durch diese Reform ausge​löste Entwicklung wird evaluiert.

Mit einem ausgeweiteren Angebot einer qualifizierten Mediation wird das Ziel verfolgt, Friktionen bei Scheidungen zu vermindern.

Gewalt in der Familie

Um Gewalt in der Familie zu reduzieren, Opfer von Gewalt zu schützen und die Rückfallsquote zu redu​zieren werden im Regierungsübereinkommen folgende Ziele und Maßnahmen angeführt:

· Verbesserung des Opferschutzes (Sicherstellung der optimalen Versorgung und Betreuung von Kindern, die Opfer von (sexueller) Gewalt geworden sind, Schwerpunktförderung von Familienberatungsstellen, Kinderschutzgruppen usw.,

· Forcierung der Vernetzung von Angeboten der Elternbildung und der Familien​beratungsstellen mit anderen Angeboten der Prävention und Therapie, Unter​stützung von Opferschutzeinrichtungen wie Frauenhäuser, Kinderschutz-Zentren.

2.3. Hilfen in speziellen Notsituationen

Unterstützungsfonds

Neben der Sozialhilfe (siehe 1.2.1.4.) existieren auf Bundes- und Landesebene eine Reihe weiterer Hilfsangebote für Personen, die sich in Notsituationen befinden und für dessen Behebung die standardisierten Leistungen der vorge​lagerten Sozialschutzsysteme unzureichend sind. Als Beispiele werden die Unter​stützungsfonds der Sozialversicherungsträger und des Familienlastenausgleichs​fonds genannt, deren Aufgabe es ist, in konkreten Einzelfällen bei Notlagen finan​zielle Überbrückungshilfen zu gewähren. Dabei sind die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Hilfsbedürftigen zu berücksichtigen. Da die Leistungen der Unterstützungsfonds nicht gesetzlich näher determiniert sind, besteht die Möglichkeit, konkret auf die individuellen Bedürfnisse der Versicherten einzugehen. Diese Fonds haben sich als unbürokratische Instrumente für besondere Akutfälle bewährt.

Überschuldung

Das Nicht-Rückzahlen-Können von Schulden hat für die meisten Betroffenen u.a. Lohnpfändungen zur Folge. Die Arbeitgeber werden dabei in die Pflicht genom​men, denn sie fungieren dabei als Drittschuldner. Die Lohnpfändung ist für die Unternehmen mit einem nicht unwesentlichen Arbeitsaufwand verbunden.Für überschuldete Personen ist dies gleichbleibend mit hohen beruflichen Einstiegs​hürden und mit einer überproportionalen Kündigungsgefahr. Es sind nun – in Fortführung der bisherigen Bestrebungen – weitere Erleichterungen für den Dritt​schuldner (Arbeitgeber) geplant. Die Zahl der Pfändungstabellen soll im Zuge der Euro-Umstellung redu​ziert werden. 

Seit 1993 gibt es insolvenzrechtliche Sonderbestimmungen für natürliche Perso​nen (Privatkonkurs). Dadurch soll es auch Privatpersonen erleichtert werden, ausser​gerichtlich Lösungen mit Gläubigern zu finden. Im Gegensatz zu Unter​nehmens​konkursen ist eine Konkurseröffnung auch ohne kostendeckendes Vermögen und ohne Kostenvorschuss möglich. Für die Restschuldenbefreiung ist erforderlich, dass die Konkursgläubiger in einem Zeitraum von etwa sieben Jahren eine 10%ige Quote ausgeschüttet erhalten. Um verschuldeten Personen den Zugang zu einem Privatkonkursverfahren noch weiter zu erleichtern, wird nach der Novel​lierung des Schuldenregulierungsverfahrens die Bescheinigung einer Rest​schuldbefreiung nicht mehr erforderlich sein. Es soll der bloße Antrag auf Einlei​tung eines Abschöpfungsverfahrens genügen. Gleichzeitig soll normiert werden, dass selbst nach Ablehnung eines Zahlungsplans durch die Gläubiger der Konkurs mangels kostendeckenden Vermögens nicht aufzuheben ist, wenn innerhalb von zwei Jahren eine Verbesserung der Einkommenslage des Schuldners zu erwarten ist.

In den meisten Bundesländern gibt es Schuldnerberatungsstellen, die aufgrund ihrer effizienten Tätigkeit weiter ausgebaut werden sollen.

Absicherung von ArbeitnehmerInnen bei Unternehmensinsolvenzen

Im Konkursfall des Arbeitgebers schützt das Insolvenzausfallsgeld (ehemalige) Arbeitnehmer vor Einkommensverlusten und Verzögerungen bei berechtigten Lohnforderungen. Das Insolvenzausfallsgeld sichert alle arbeitsrechtlichen Ansprüche (laufendes Entgelt, Abfertigung, Urlaubs- und Kündigungs​entschädigung, Betriebspension). Die Finanzierung erfolgt über Arbeitgeber​beiträge und Rückflüsse aus Insolvenzverfahren in den sogenannten Insolvenz-Ausfallsgeld-Fond. Diese Institution ist vor allem für sozial Benachteiligte von außerordentlicher Bedeutung.

Obdachlosigkeit

In Österreich sind rund 20.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen. Schät​zungen zufolge leben davon 2.000 – 3.000 auf der Strasse, die übrigen sind in Einrichtungen der Wohnunglosenhilfe sowie der Ausländer- und Flüchtlings​betreuung untergebracht. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um Heime, Herbergen, Notschlafstellen sowie Wohnungen mit Betreuung. Parallel dazu gibt es für Wohnungslose zahlreiche ambulante Betreuungs- und Beratungsstellen.

Je nach Situation ist die Zielsetzung, Unterstützung bei der Arbeitssuche zu geben, kostengünstigen Wohnraum zu beschaffen, stufenweise auf das Leben in der eigenen Wohnung vorzubereiten bzw. betreute Wohnformen anzubieten.

Ebenso wichtig wie die Wiedereingliederung von Wohnungslosen sind präventive Hilfsmaßnahmen zur Verhinderung des Wohnungsverlustes. Der Ausbau von Delogierungspräventionsstellen wird in den meisten Bundesländern weiter forciert. Durch verstärkte Zusammenarbeit mit den Gerichten und schnelleren Informa​tionsaustausch der beteiligten Stellen soll der Wohnungsverlust vermieden werden.

3. Mobilisierung der Akteure

Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Landwirtschaft sind vielfach bei der Konzipierung von Maßnahmen im wohlfahrtsstaatlichen Bereich im Rahmen von formellen und informellen Konsultationsmechanismen mitbeteiligt (Sozialpartnerschaft). Sie sind in den Verwaltungskörpern der Sozial​versicherungseinrichtungen, des Arbeitsmarktservice und anderer v.a. die Arbeits​welt betreffenden Gremien vertreten. 

Seit dem Jahr 2000 ist der österreichische Seniorenrat, der aus den wichtigsten Seniorenverbänden besteht, gesetzlich zur Vertretung, Förderung und Wahrung der Interessen der österreichischen Senioren berufen und ist nun in diesen Angelegenheiten den „Sozialpartnerorganisationen“ gleichgestellt. 

In Behindertenangelegenheiten gibt es eine enge Kooperation der staatlichen Behörden mit Behindertenorganisationen und dem Dachverband der Behindertenorganisationen. 

In der Jugendpolitik trat ab Beginn 2001 das Bundes-Jugendvertretungsgesetz in Kraft. Die aus den größten Jugendorganisationen bestehende Bundesjugend​vertretung soll die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Bundesregierung namhaft machen. Die Bundesregierung hat sich in allen jugendrelevanten Ange​legenheiten mit der Bundes-Jugendvertretung zu beraten. Die Bundesregierung plant weitere Aktivitäten in Richtung verstärkter Mitspracherechte der Jugend​lichen, u.a. ein erweitertes Initiativrecht für Petitionen an das Parlament.

Im Bereich der Sozialversicherung formuliert die Bundesregierung im Regierungs​übereinkommen das Ziel, Vertreter der Versicherten, die in direkten Wahlen im Rahmen der Kammerwahlen ermittelt werden sollen, stärker in die Selbstver​waltungsorgane einzubinden. Außerdem sollen VertreternInnen von Senioren-, Behinderten- und Selbsthilfegruppen Mitgestaltungsmöglichkeiten bei den Sozial​versicherungsträgern eingeräumt werden.

Die österreichische Bundesregierung arbeitet in Kooperation mit den Ländern an einer generellen Verwaltungsreform. Die Bemühungen um Verbesserungen und Vereinfachungen des Zugangs zu den Sozialsystemen sowie jene um verstärkte Koordination und Vernetzung von Teilsystemen und Erhöhung von Effizienz und Transparenz sind im Kontext mit dieser Verwaltungsreform zu sehen. Ein Ziel dabei ist die Installierung des „One-Desk-Prinzips“. 

Anhand von Pilotprojekten sollen im Sinne des „One-Desk-Prinzips“ Erfahrungen gesammelt werden, wieweit die Beantragung und Auszahlung von Sozialleistungen in einer einzigen „sozialen Servicestelle“ auf Bezirksebene angesiedelt werden kann. Auf der Ebene der Sozialversicherung, des Behindertenwesens und auch auf Länderebene gibt es derzeit schon konkrete Initiativen in Richtung „One-Desk“.

In diversen Bereichen, wie z.B. der in Gesundheits-, Beschäftigungs-, Behinder​ten- oder Regionalpolitik gibt es bewährte Kooperationen zwischen Bund und Ländern, wobei zum Teil auch die Sozialpartner, das AMS, die Sozial​versicherungen und andere Nichtregierungsorganisationen eingebunden sind. Diese Zusammenarbeit wird weiter intensiviert.

Die Bundesregierung wird zur Umsetzung und Evaluierung dieses NAP und zur Vorbereitung des nächsten NAP einen Beirat einrichten. Diesem Beirat sollen Vertreter und Vertreterinnen von Ministerien, Ländern, Gemeinden und Städten, AMS, Sozialversicherungsträgern, Statistik Österreich, Sozialpartner​organisationen, anderen Nichtregierungsorganisationen und der Wissenschaft angehören.

III. Best practice Beispiele

Einbindung atypischer Beschäftigungsverhältnisse in das Sozialsystem

Erwerbstätige, deren Tätigkeit im Graubereich zwischen selbst- und unselb​ständiger lagen bzw. gewisse selbständige Erwerbsformen und Personen mit geringem Einkommen (geringfügige Beschäftigungsverhältnisse) waren bis vor kurzem von der Versicherungspflicht ausgeschlossen. 

Nun sind alle Erwerbstätigen in die Sozialversicherungspflicht einbezogen oder haben günstige Einstiegsmöglichkeiten in die Sozialversicherung. Ein Teil wird als „freie Dienstnehmer“ in der Sozialversicherung der Unselbständigen und der andere Teil als „neue Selbständige“ in jener der Selbständigen erfasst. Weiters wurden für geringfügig Beschäftigte (monatliche Einkommen bis 4.076,- öS (296 E) Pflichtbeiträge der Arbeitgeber an die Kranken- und Pensionsversicherung einge​führt und die Möglichkeit (opting in) zur begünstigten Selbstversicherung (Fixbe​trag) in diesen Sozialversicherungszweigen eröffnet.

Bedarfsorientierte Mindestpension

Die Pensionen werden entsprechend der Erwerbsdauer und der Höhe der entrich​teten Beiträge berechnet. Daher kann es bei kurzen Versicherungskarrieren oder bei nur geringen Einkünften während des Erwerbslebens auch zu eher geringen Rentenbeträgen kommen.

Für Personen mit niederen Erwerbseinkommen und kurzen Versicherungsverläufen gibt es im Pensionsrecht monetäre Aufstockungen. Jeder Bezieher einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hat zur Vermeidung des Armutsrisikos Anspruch darauf, dass er in Summe (Rente + sonstige eigene Einkünfte und Einkommen des Ehepartners) über eine Ausgleichszulage einen Mindestbetrag erhält. Die Ausgleichszulage wird gemeinsam mit der Rente ausgezahlt. Der Weg zu anderen Einrichtungen (z.B. Sozialhilfe) ist daher im Regelfall nicht notwendig. 

Waren es in früheren Jahrzehnten vor allem die älteren Menschen, die  zu den armen Haushalten gehörten, so hat sich in der Zwischenzeit ihr Anteil an dieser Gruppe und aufgrund des überproportinalen Anstiegs der Ausgleichszulagen​richtsätze und der verbesserten Zugänge in die Pensionssysteme deutlich verrin​gert. Der Ausgleichszulagenrichtsatz wurde von 1970 bis 1997 um ca. 500% ange​hoben, während in diesem Zeitraum die Preise um ca. 200% stiegen. Der Aus​gleichszulagenrichtsatz für einen Einpersonenhaushalt entsprachen Anfang der 70er Jahre 33% vom damaligen mittleren Nettolohn und ist bis heute auf über 50% vom gegenwärtigen mittleren Nettolohn angestiegen.

Derzeit beträgt der Ausgleichszulagenrichtsatz:

· für einen allein stehenden Pensionisten      8.437,- öS   (613 E)

· für ein Pensionistenehepaar                     12.037,- öS   (874 E)

· Erhöhung pro Kind                                        898,- öS     (65 E)

Da es sich – aus finanztechnischer Sicht betrachtet – bei der Ausgleichszulage nicht um eine Leistung der Rentenversicherung, sondern eher um eine der Sozial​hilfe zuordenbare Leistung handelt, wird der den Rentenversicherungsträgern erwachsende Aufwand aus dem Staatshaushalt ersetzt.

Unterhaltsvorschuss für Kinder

Im Unterhaltsvorschussgesetz ist geregelt, dass der Bund Kindern Vorschüsse zu gewähren hat, wenn der Unterhaltsschuldner seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt. Voraussetzung ist, dass der unterhaltsverpflichtete Elternteil grundsätzlich imstande wäre, seine Unterhaltsleistung an das Kind zu erfüllen, es aber nicht gelingt, diesen Unterhalt mittels einer gerichtlichen Unterhaltsexekution hereinzubringen. Der Staat gewährt einem Kind den Unterhaltsvorschuss auch dann, wenn der unterhaltsverpflichtete Elternteil entweder nicht auffindbar ist oder wenn dieser eine länger als einmonatige Freiheitsstrafe abbüßt.

Damit wird der kindespflegende Elternteil (meist die Mutter) von einem Teil der Unterhaltsaufbringung entlastet und präventiv das Armutsgefährdungsrisiko einge​schränkt bzw. vermieden. Der Staat versucht später, die Rückzahlung dieser Vorfinanzierung gerichtlich beim Unterhaltsverpflichteten zu erwirken.

Im Jahr 2000 wurden für rund 38.000 Kinder Unterhaltsvorschüsse in der Höhe von 1,1 Mrd.öS (80 Mio.E) ausbezahlt.

Pflegevorsorge

Das Risiko der Pflegebedürftigkeit hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem entwickelt. Österreich hat als eines der ersten europäischen Länder auf die geänderten Verhältnisse reagiert und in einer gemeinsamen Aktion von Bund und Ländern ein umfassendes  System der Pflege​vorsorge entwickelt, das einerseits ein bundeseinheitliches Pflegegeld, anderer​seits ein ausreichendes Angebot an sozialen Diensten und ergänzend dazu eine Entlastung der privaten Pflegepersonen vorsieht. 

Das Pflegegeld stellt einen Beitrag zu den pflegebedingten Mehraufwendungen dar und gebührt als universelle Leistung allen Pflegebedürftigen monatlich – je nach Ausmaß der Pflegebedürftigkeit – in sieben Stufen. Die Höhe des Betrages liegt zwischen 2.000,- öS in Stufe1 und 21.074,- öS in Stufe 7 (145 und 1.531 E monat​lich). Das Pflegegeld unterliegt keiner Einkommensprüfung.

Rund zwei Drittel der Pflegegeldbezieher müssen mit einem monatlichen Einkom​men von weniger als 10.700,-öS (777 E) brutto ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das Pflegegeld kommt somit überwiegend den unteren Einkommensschichten zugute. Ohne das System der Pflegevorsorge würden viele pflegebedürftige Menschen Gefahr laufen, in die Armut abzusinken.

Rund 320.000 Personen beziehen in Österreich ein Pflegegeld. Das sind ca. 4% der Gesamtbevölkerung bzw. fast ein Drittel der Über-65-Jährigen.

Parallel zum bundesweit einheitlichen Pflegegeld haben sich die Länder in einer Vereinbarung mit dem Bund verpflichtet, die sozialen Dienste bis zum Jahr 2010 nach einheitlichen Mindeststandards dezentral und flächendeckend auszubauen. Ein wesentliches Ziel der Reform der Pflegevorsorge bestand darin, den ambulanten Diensten Vorrang vor stationärer Betreuung einzuräumen. Nach den Angaben der Länder ist die Inanspruchnahme der ambulanten Dienste von 1997 bis 1999 um ca. 13% gestiegen.

Um die Situation der pflegenden Angehörigen zu verbessern, wurde eine begün​stigte Weiterversicherung in der Pensionsversicherung für jene Personen geschaffen, die einen nahen Angehörigen in den höheren Pflegegeldstufen 4 bis 7 pflegen und aus diesem Grunde ihre Erwerbstätigkeit aufgeben mussten. Diese Pflegepersonen werden insofern begünstigt, als der Bund den fiktiven Dienst​geberbeitrag übernimmt. Die Pflegeperson hat daher nicht 22,8%, sondern nur 10,25% der Beitragsgrundlage zu leisten.

Arbeitsassistenz

Die Zahl der begünstigten behinderten Personen ist in Österreich seit 1990 stark angestiegen, ebenso die Zahl der Personen, die wegen einer Behinderung keinen Arbeitsplatz finden. Davon betroffen sind unter anderen Personen mit psychischen Beeinträchtigungen. 1992 wurde daher das Modellprojekt ”Arbeitsassistenz” in Ober- und Niederösterreich erprobt und nach einer erfolgreichen Pilotphase auf alle Bundesländer ausgeweitet. 1999 wurde die Arbeitsassistenz als besonders wirksame arbeitsmarktpolitische Massnahme in das Behinderteneinstellungsgesetz aufgenommen.

Zielgruppe der Arbeitsassistenz sind erwerbstätige und arbeitslose behinderte Menschen. Die Arbeitsassistenz berät und betreut diese bei der Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes und bietet dem Dienstgeber vielfältige Hilfestellung, um für den behinderten Mitarbeiter optimale Einsatzmöglichkeiten im Betrieb zu finden. Es ist auch Aufgabe der Arbeitsassistenz, allfällige Vorurteile gegen die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen abzubauen. Die Schaffung eines guten Betriebsklimas durch die Herstellung von Kontakten zu den Mitarbeitern, dem Betriebsrat und der Behindertenvertrauensperson gehört gleichfalls zur umfassenden Betreuung. Im Jahr 1999 wurden österreichweit 3.300 Personen in insgesamt 83 Projekten betreut. 

Das Kärntner Kinderbetreuungsgeld

Das Kinderbetreuungsgeld ist Teil des Kärntner Familienpaketes, mit dem ein Grundstein für eine neue und offensive Familienförderung auf Bundesebene (bundesweites Kinderbetreuungsgeld ab 2002) gelegt worden ist.

Mit dem Kinderbetreuungsgeld will die öffentliche Hand die Kindererziehung und Kinderbetreuung als wichtige Leistungen für die Gesellschaft und die zukünftige soziale und ökonomische Entwicklung Kärntens unterstützen. Gewährt wird das Kinderbetreuungsgeld bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und zwar für das jeweils älteste Kind in dieser Altersgruppe. Die Höhe beträgt 6000,- öS monatlich. Antragsteller und Bezieher ist der/die FamilienbeihilfenempfängerIn.

Voraussetzung für die Zuerkennung des Kinderbetreuungsgeldes ist, dass Kind und Antragsteller den Hauptwohnsitz in Kärnten haben und die österreichische bzw. die EU – Staatsbürgerschaft gegeben ist. Das Familieneinkommen darf 550.000,- öS netto bei 2 Personen nicht übersteigen, für jede weitere Person erhöht sich die Bemessungsgrundlage um 50.000,- öS. Transferzahlungen der öffentlichen Hand oder Sozialversicherungsleistungen, welche den Eltern die Kinderbetreuung ermöglichen, wie Karenzgeld, Wochengeld, Sondernotstand etc., werden auf das Kinderbetreuungsgeld angerechnet.

Neben der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes wurde auch die Familienförderung des Landes erheblich aufgestockt. Ebenso wurden die Einkommensgrenzen sowie der Kreis der anspruchsberechtigten Kinder auf bis zu 6-jährige erhöht. Durch diese Maßnahmen wird sich der Kreis der anspruchsberechtigten Familien in Kärnten deutlich erhöhen. 

Durch diese Maßnahmen wurde ein Grundstein für eine wesentliche Entlastung für sozial schwächere Familien gesichert.

In allen anderen Bundesländern existieren ebenfalls eine Reihe von monetären und nichtmonetären Familienförderungsmaßnahmen und spezifische Programme für einkommensschwache Familien. 

Schutz vor Gewalt in der Familie

Mit dem seit Mai 1997 geltenden Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie (“Gewaltschutzgesetz”) wurden die rechtlichen Voraussetzungen für einen raschen und effizienten Schutz der Opfer von Gewalt in der häuslichen Sphäre geschaffen.

Dieses Gesetz ermächtigt einerseits die Polizei bzw. Gendarmerie, einen (poten​tiellen) Gewalttäter aus der Wohnung wegzuweisen und mit einem Betretungs​verbot zu belegen, andererseits kann das Gericht diesem das Verlassen der Wohnung per einstweiliger Verfügung für maximal 3 Monate auftragen. 

Wegweisung und Betretungsverbot setzen voraus, dass “auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen” ist, “es stehe ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor”. Diese sicherheitspolizeilichen Regelungen stellen auf alle in einer Wohnung lebenden Personen ab, unabhängig von Verwandtschafts- und Besitz​verhältnissen. 

Das Gericht kann darüber hinaus dem Misshandler auf Antrag auch den Aufenthalt an bestimmten Orten (Arbeitsplatz der Frau, Kindergarten/Schule) sowie die Kontaktaufnahme mit dem Opfer verbieten, soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen.

Das Gewaltschutzgesetz bietet betroffenen Frauen somit erstmals die Möglichkeit, nicht aus der Wohnung, in der sie leben, flüchten zu müssen, um sich (und ihre Kinder) in Sicherheit zu bringen. Es stellt eine wichtige Voraussetzung für den Verbleib in der eigenen Wohnung dar und trägt zur Verhinderung von sozialer Ausgrenzung der von Gewalt bedrohten Personen dar. 

Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit

Vor einigen Jahren wurden in Wien die Aktivitäten gegen Obdachlosigkeit bzw. die Verhinderung der Entstehung von Obdachlosigkeit neu organisiert. Daraus entstand unter Einbeziehung aller beteiligten Einrichtungen ein Stufenplan, der folgende Schwerpunkte aufweist:

· Vermeidung von Wohnungsverlust durch Prävention,

· Begleitende Maßnahmen für bereits Betroffene,

· Betreutes Wohnen,

· Adäquate Dauerwohnformen.

Um das Entstehen von Obdachlosigkeit schon im Vorfeld zu verhindern, wurde 1996 die Fachstelle für Wohnungssicherung (FAWOS) eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, durch Koordination zwischen Betroffenen, Gerichten, Hausinhabung und öffentlichen Stellen eine Delogierung zu verhindern. 1999 konnte in zwei Drittel aller Delogierungsfälle die Wohnung gesichert werden.

Zur Reintegration von bereits obdachlosen Personen sind vor allem nieder​schwellige begleitende und stützende Maßnahmen sehr wichtig. Tageszentren der Stadt Wien bieten neben der Möglichkeit des Aufenthalts, der Essensaufnahme sowie der Körperpflege auch einen ersten Zugang zu weiteren Betreuungs​schritten.

Im Rahmen des betreuten Wohnen werden Wohnungen und Wohngemeinschaften über das gesamte Stadtgebiet angemietet, in welchen Einzelpersonen und Familien durch sozialarbeiterische Betreuung den Umgang mit der „eigenen“ Wohnung wieder lernen. Parellel dazu gibt es Unterstützung bei der Arbeitsplatz​suche, bei gesundheitlichen Problemen, bei der Kommunikation mit Behörden sowie bei der Beschaffung einer „Finalwohnung“. Die Erfahrung zeigt, dass nach ein bis zwei Jahren zwei Drittel der Betroffenen in eine eigene, unbetreute Woh​nung ziehen. Dies sind fast ausschließlich Gemeindewohnungen, da der geförderte Wohnbau sowie der private Wohnungsmarkt aus Kostengründen nicht in Frage kommen.

Viele ältere Personen werden – nach einer oft langen „Obdachlosenkarriere“ – nie mehr allein in einer Wohnung leben können. Für sie sieht der Wiener Stufenplan spezialisierte Seniorenheime, von denen bisher drei realisiert wurden, aber auch Gemeindewohnungen für wohnungslose Personen vor. Die dort untergebrachten Personen haben für ihr weiteres Leben eine unbefristete Wohnmöglichkeit und beenden damit ihren oft langjährigen Status der Wohnungslosigkeit.

Das Ziel des Stufenplanes ist es, dass bis zum Jahr 2006 alle obdachlosen Familien sowie Langzeitobdachlose mit Wohnraum versorgt sind.

In den meisten Bundesländern bestehen ebenfalls mittelfristige Programme zur Vorbeugung und Reduzierung von Obdachlosigkeit.

Privatkonkursverfahren

In Österreich wurde 1995 das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren (“Privat​konkursverfahren”) geschaffen, welches jedem Schuldner die Möglichkeit eröffnet, innerhalb absehbarer Zeit (in der Regel sieben Jahre) unter genau festgelegten Bedingungen und Auflagen wieder schuldenfrei zu sein. Verschuldeten Privat​personen soll so ein Weg aus der Spirale von Zinsen und Kosten gewiesen und ein Neubeginn ermöglicht werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Verfahren sind eine aufrechte Beschäftigung, die Bewältigung der existenziell notwendigen Kosten (Miete, Energie, Lebensbedarf) sowie die Möglichkeit, wenigstens einen kleinen Betrag von den Gesamtschulden an die Gläubiger zu zahlen. Ausserdem muss das gesamte Verfahren von einer Schuldnerberatungsstelle, die vom Bundes​ministerium für Justiz aufgrund der Einhaltung bestimmter Standards auch anerkannt ist, begleitet werden.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass auch Personen aus den unteren Einkommensbereichen und sozial benachteiligte Menschen dieses Verfah​ren erfolgreich in Anspruch genommen haben. Durch diese Neuregelung wird für viele Privatschuldner soziale Ausgrenzung und das dauerhafte Abgleiten in Armut verhindert.

